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Haftpflichtversicherung

Hinweis:
Die unkenntlichen Textpassagen sind aufgrund der Anderung des

Versicherungsvertragsgesetzes ab dem 01.01.2009 ungultig.

Die Gothaer
Haftpflichtversicherung fiir

¢ Haus- und Grundbesitzer
¢ Besitzer von Heizolbehéltern
¢ Bauherren

Stand: AHB 07/03
BBR 08/01

Verbraucherinformationen und
Versicherungsbedingungen

Gothaer
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Hinweis:
Die unkenntlichen Textpassagen sind aufgrund der Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes ab dem 01.01.2009 ungültig.


Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
die Basis unseres gegenseitigen Vertrages bilden die
¢ Allgemeinen Versicherungsbedingungen fiir die Haftpflichtversicherung (AHB),
e Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen und Zusatzbedingungen
zur Haftpflichtversicherung fiir Bauherren, Haus- und Grundbesitzer,

Gewisserschiden (BBR).

Der vereinbarte Versicherungsschutz sowie die dazugehorigen Versicherungsbedingungen
sind im Versicherungsschein beschrieben.
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Was Sie iiber Ihre Haftpflichtversicherung wissen sollten.

Was versteht man unter Unter Haftpflicht versteht man die sich aus einzelnen gesetzlichen Bestimmungen ergebende Verpflichtung,
Haftpflicht? den Schaden zu ersetzen, den man einem anderen zugefiigt hat.

Anspriiche konnen z. B. entstehen, wenn

e Sie als FuBRganger oder Radfahrer einen Verkehrsunfall verursachen;
¢ ein Besucher in Ihrer Wohnung infolge Bodengléatte hinfallt;

e ein StraRenpassant vor lhrem Haus wegen Glatteis stiirzt;

e |hr Hund den Brieftrdger beifit;

¢ Ol aus Ihrem Tank ins Grundwasser versickert.

Wofiir wird geleistet? Aufgabe der Haftpflichtversicherung ist es, Sie vor Schadenersatzanspriichen, die gegen Sie erhoben wer-
den, zu schiitzen. Das heif3t die Haftpflichtversicherung erledigt fiir Sie, was in einem solchen Fall zu tun ist:

e Priifung der Frage, ob und in welcher Hohe fiir Sie eine Verpflichtung zum Schadenersatz besteht;
e wenn ja, die Wiedergutmachung des Schadens in Geld;

e wenn nein, die Abwehr unberechtigter Schadenersatzanspriiche. Kommt es dariiber zum Rechtsstreit, fiihrt
der Haftpflichtversicherer den Prozess und tragt die Kosten.

Weist der Versicherer unberechtigte Anspriiche zuriick, heifit es oft, die Versicherung will nicht bezahlen.
Richtig ist, dass Sie nicht bezahlen miissen, weil dazu keine rechtliche Verpflichtung besteht.

Was ist versichert? Versichert ist — nach Umfang des Vertrages — |hre gesetzliche Haftpflicht z.B. als
e Privatperson (Privat-Haftpflichtversicherung)
¢ Hundehalter/Pferdehalter (Tierhalter-Haftpflichtversicherung)
e Haus- und Grundbesitzer (Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung)
e Bauherr (Bauherren-Haftpflichtversicherung)
e Inhaber eines Oltanks (Umwelt-Haftpflichtversicherung)
e Gewerbetreibender/Betriebsinhaber (Betriebs-Haftpflichtversicherung)

Wen schiitzt die Haftpflicht- Als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner. Sie haben alle Rechte und Pflichten aus dem Ver-
versicherung? trag.

Die Haftpflichtversicherung schiitzt aber nicht nur Sie als Versicherungsnehmer. Mitversichert sind z. B. in der

e Privat-Haftpflichtversicherung: der Ehegatte, die minderjdhrigen und die noch in der Ausbildung befind-
lichen volljahrigen Kinder

e Tierhalter-Haftpflichtversicherung: der Tierhiiter
e Hausbesitzer-Haftpflichtversicherung: der Hausmeister
e Betriebs-Haftpflichtversicherung: die Betriebsangehérigen.

Der Kreis der mitversicherten Personen richtet sich nach dem versicherten Risiko und ist in den Risikobe-
schreibungen genau aufgefiihrt.

Bitte beachten Sie aber:

In der Haftpflichtversicherung sind nicht Schaden versichert, die Sie oder mitversicherte Personen selbst
erleiden, sondern Haftpflichtanspriiche wegen Schaden, die Sie oder die mitversicherten Personen anderen

zufiigen.
Wo gilt die Haftpflicht- Die Haftpflichtversicherung gilt in Deutschland. Sie kann auf Antrag auf andere Lander ausgedehnt werden.
versicherung? Sofern fiir bestimmte Haftpflichtversicherungen andere Regelungen gelten, ist dieses in den jeweiligen

Bedingungen geregelt.

Bis zu welcher Hohe leistet Steht die Verpflichtung zum Schadenersatz fest, ersetzt die Haftpflichtversicherung dem Geschadigten den
die Haftpflichtversicherung? Schaden bis zu den im Versicherungsschein genannten Deckungssummen.
Welche Ausschiisse gibt es? Eine Haftpflichtversicherung, die fiir alles aufkommt, kann es nicht geben. Jede Haftpflichtversicherung ent-

halt Ausschliisse.

Nicht versichert sind z.B.:

e Haftpflichtanspriiche, die tiber den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen;

e Schaden die man selbst erleidet;

e Schiden die man vorsatzlich herbeifiihrt;

e Schaden die man bestimmten nahen Angehdrigen zufiigt (z.B. Ehegatte, minderjdhrige Kinder);
e Geldstrafen und Bufigelder;

e Schdden die durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges, bestimmter Luft- oder Wasserfahrzeuge herbeige-
fiihrt werden (dafiir gibt es spezielle Haftpflichtversicherungen, z.B. die Kfz-Haftpflichtversicherung, die
jeder Halter eines Kraftfahrzeuges abschlieBen muss).



Was sollten Sie vor Vertrags-
abschluss beachten?

Was sollten Sie wahrend der
Laufzeit des Vertrages
beachten?

Was miissen Sie im Schadenfall
tun?

Was sollten Sie bei Risiko-
fortfall beachten?

Was ist zu beachten bei
Inhaberwechsel / bei Anderung
der Rechtsform / im Erbfall?

Was ist bei Umweltrisiken
zu beachten?

In der Betriebs-Haftpflichtversicherung gilt zusatzlich:

Nicht versichert sind:

e Schadden an fremden Sachen durch eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit;

e Schdaden und Mangel an Sachen und Arbeiten, die der Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert hat.

Priifen Sie genau, welchen Haftpflicht-Risiken Sie ausgesetzt sind. Lassen Sie sich dabei von unseren Mitar-
beitern beraten.

Stimmen die fiir die Risikobewertung notwendigen Angaben (z.B. Art des Betriebes und Anzahl der beschaf-
tigten Personen bei der Betriebs-Haftpflichtversicherung, Bruttojahresmietwert bei der Haus-und Grundbe-
sitzer-Haftpflichtversicherung, Art und Anzahl der gehaltenen Tiere bei der Tierhalter-Haftplichtversicherung,
Fassungsvermdgen des Oltanks bei der Gewasserschaden-/Umweltversicherung)?

Haben Sie ausreichend hohe Deckungssummen gewahlt?

Zahlen Sie bitte piinktlich den Beitrag, damit der Versicherungsschutz nicht unterbrochen wird.

Melden Sie uns neue Risiken, die nach Vertragsabschluss entstanden sind, z.B. Anschaffung eines Hundes,
eines Hauses, Eroffnung eines Betriebes.

Benachrichtigen Sie sofort Ihren personlichen Betreuer oder melden Sie den Schaden telefonisch tiber die
Gothaer Servicehotline (0 18 03 - 308 308) — Gothaer SchadenService Center GmbH,
Postfach 70 05 08, 10325 Berlin —.

Melden Sie schriftlich jedes Schadenereignis, das einen Haftpflichtanspruch zur Folge haben kénnte, sofort,
spdtestens innerhalb einer Woche. Schildern Sie genau die Umstédnde, die zu dem Schaden gefiihrt haben.

Leisten Sie ohne vorherige Absprache mit Ihrem Versicherer keine Zahlung an den Gesch&digten und geben
Sie insbesondere kein Schuldanerkenntnis ab. Andernfalls gefahrden Sie Ihren Versicherungsschutz!

Erheben Sie sofort Widerspruch gegen einen gegen Sie beantragten gerichtlichen Mahnbescheid. Informie-
ren Sie den Versicherer umgehend von einer gegen Sie erhobenen Klage und reichen Sie alle gerichtlich
zugehenden Schriftstiicke schnellstens ein.

Zeigen Sie dem Versicherer auch sofort an, wenn gegen Sie ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht, die
Prozesskostenhilfe beantragt oder Ihnen gerichtlich der Streit verkiindet wird. Das Gleiche gilt im Falle eines
Arrestes, einer einstweiligen Verfligung oder eines Beweissicherungsverfahrens.

Eine personengebundene Haftpflichtversicherung, z.B. als Arzt, Architekt, Lehrer usw. ist mit dem Tode oder
der Berufsaufgabe des Versicherungsnehmers erloschen. Fiir die Privathaftpflicht-Versicherung gilt nach dem
Tod des Versicherungsnehmers Folgendes: Der Schutz fiir den mitversicherten Ehegatten und/oder unverhei-
ratete Kinder besteht bis zur nachsten Pramienfalligkeit fort. Zahlt der iberlebende Ehegatte die ndachste
Pramie, wird er automatisch Vertragspartner und fiihrt den bestehenden Vertrag fort. Beim Verkauf eines Tie-
res (Hund, Pferd, Pony) erlischt die Tierhalter-Haftpflichtversicherung ebenfalls, und der neue Besitzer bleibt
ohne Versicherungsschutz. Beim Verkauf eines Grundstiickes (Haus- und Grundstiicks-Haftpflichtversiche-
rung) erlischt der Versicherungsvertrag mit dem Tage, an dem der neue Eigentiimer im Grundbuch eingetra-
gen wird.

Bei vollstandigem und dauerndem Wegfall des versichterten Risikos erlischt der Versicherungsschutz. Es
kann jedoch eine Nachhaftungsversicherung fiir einen Zeitraum von langstens 5 Jahren beantragt werden.
Hierdurch sind Schaden versichert, deren Ursache im urspriinglich versicherten Zeitraum liegt, die Schaden
jedoch erst nach Erléschen des Vertrages eintreten.

Betriebs-Haftpflichtversicherungen gehen nach den gesetzlichen Bestimmungen auf den Erwerber tiber. Die-
ser hat das Recht, die Versicherung innerhalb eines Monats nach Kenntnisnahme mit sofortiger Wirkung
oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode zu kiindigen.

Bei Anderungen der Firmenbezeichnung und/oder der Kapitalbeteiligungen besteht keine Kiindigungsmog-
lichkeit.

Bei Anderung der Rechtsform von z.B. Personen- zu Kapitalgesellschaft ist Besitzwechsel eingetreten und
damit eine Kiindigungsmoglichkeit gegeben.

Im Erbfalle (Ableben des Versicherungsnehmers) kann der Rechtsnachfolger (Erbe) nicht kiindigen. Die Ver-
sicherung muss tibernommen werden. Eine Kiindigung ist nur zum Ablauf maglich.

In jeder Privat-Haftpflichtversicherung, privaten Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung ist das
sogenannte Gewadsserschaden-Rest-Risiko beitragsfrei mitversichert.

Sind Sie privater Besitzer eines Heizdltanks, so bendtigen Sie hierfiir eine Gewdsserschaden-Haftpflichtver-
sicherung, die wir lhnen auf besonderen Antrag zur Verfligung stellen.

Sind Sie Gewerbetreibender, so besitzen Sie fiir Umweltschdden einen Minimalschutz im Rahmen der
sogenannten Umwelthaftpflicht-Basisversicherung. Besitzen Sie jedoch Anlagen oder Stoffe, die unter das
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) — z.B. Heizéltanks, Benzinabscheider —, das Umwelthaftungsgesetz
(UmweltHG) oder andere dem Umweltschutz dienende Bestimmungen fallen (z.B. Bundesimmissionsschutz-
gesetz), so muss lhr Versicherungsschutz entsprechend erweitert werden.

Eine Erweiterung Ihres Versicherungsschutzes tiber die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung hinaus ist auch

dann notig, wenn Sie zwar selber vorgenannte Anlagen nicht besitzen, solche oder Teile dafiir aber planen,
herstellen, liefern, montieren, demontieren, instandhalten oder warten.



Ansprechpartner/ Der Versicherungsvertrag wird, wie kaum ein anderer Vertrag, von Vertrauen gepragt. Gegenseitige Informa-

Aufsichtsbehorde tionen tragen dazu bei, das Vertrauen zu erhalten und Stérungen des Versicherungsschutzes zu vermeiden.
Unser Wunsch ist es, zu einer langjahrigen und guten Partnerschaft zu kommen. Sollten Sie Fragen haben
oder sollte lhnen etwas nicht zusagen, wenden Sie sich bitte an uns. Wir sind fiir Sie da.

Sollten Sie im Zusammenhang mit lhrem Versicherungsvertrag, lhrem Versicherungsschutz oder auch
unserer Beratung und Betreuung Fragen, Wiinsche, Bedenken oder Beschwerden haben, so kdnnen Sie

sich jederzeit vertrauensvoll an Ihren Betreuer, unsere AuBenstellen oder die Hauptverwaltung wenden.

Fiir Mitglieder der Gothaer Versicherungsbank VVaG steht in allen Beschwerdefdllen unser Beauftragter

fir die Anliegen der Mitglieder, Armoldiplatz 1, 50969 Koln, zur Verfligung.

Generell steht Ihnen die Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Graurheindorfer Str. 108,
53117 Bonn, als zustandige Aufsichtsbehdrde in Beschwerdefallen zur Verfligung.

Dariiber hinaus ist unser Unternehmen Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V., Kronenstr. 13,
10117 Berlin. Sie haben somit die Moglichkeit das kostenlose, auBergerichtliche Streitschlichtungsverfahren
in Anspruch zu nehmen.



Allgemeine Versicherungsbedingungen
fiir die Haftpflichtversicherung (AHB)

(A 100 - Stand 07/03)

I. Der Versicherungsschutz (§§ 1-4)
§1

Gegenstand der Versicherung

§2

Vorsorge-Versicherung

§3

Beginn und Umfang des
Versicherungsschutzes, Zahlung
des Erstbeitrages

Der Versicherer gewdhrt dem Versicherungsnehmer Versicherungsschutz fiir den Fall, dass er wegen

eines wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses, das den Tod, die

Verletzung oder Gesundheitsschadigung von Menschen (Personenschaden) oder die Beschddigung oder

Vernichtung von Sachen (Sachschaden) zur Folge hatte, fiir diese Folgen

auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts

von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzliche Haftpflicht

a) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachtrdgen angegebenen Eigenschaften, Rechtsverhalt-
nissen oder Tatigkeiten des Versicherungsnehmers (versichertes ,,Risiko“);

b) aus Erhdhungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos, soweit sie nicht in dem Halten oder
Fiihren von Luft-, Kraft- oder Wasserfahrzeugen (abgesehen von Ruderbooten) bestehen.
Bei Erhhungen des iibernommenen Risikos, die durch Anderung bestehender oder durch Erlass
neuer Rechtsnormen eintreten, gilt folgendes:
Der Versicherer ist berechtigt, das Versicherungsverhaltnis unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist
von einem Monat zu kiindigen. Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats
von dem Zeitpunkt an ausgeiibt wird, in welchem der Versicherer von der Erhhung der Gefahr
Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand wieder hergestellt ist, der vor der Erhhung bestanden hat.

c) aus Risiken, die fiir den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen,
gemdf § 2 (Vorsorge-Versicherung).

Der Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung ausgedehnt werden auf die gesetzliche
Haftpflicht wegen Vermdgensschadigung, die weder durch Personenschaden noch durch Sachschaden
entstanden ist, sowie wegen Abhandenkommens von Sachen. Auf die Versicherung wegen Abhanden-
kommens von Sachen finden die Bestimmungen tiber Sachschaden Anwendung.

Fiir die Vorsorge-Versicherung (§ 1 Ziff. 2 ¢) gelten neben den sonstigen Vertragsbestimmungen folgende
besondere Bedingungen:

1.

Der Versicherungsschutz beginnt sofort mit dem Eintritt eines neuen Risikos, ohne dass es einer beson-
deren Anzeige bedarf.

Der Versicherungsnehmer ist aber verpflichtet, auf Aufforderung des Versicherers, die auch durch einen
der Beitragsrechnung beigedruckten Hinweis erfolgen kann, binnen eines Monats nach Empfang dieser
Aufforderung jedes neu eingetretene Risiko anzuzeigen. Unterldsst der Versicherungsnehmer die recht-
zeitige Anzeige oder kommt innerhalb Monatsfrist nach Eingang der Anzeige bei dem Versicherer eine
Vereinbarung liber den Beitrag flir das neue Risiko nicht zustande, so féllt der Versicherungsschutz fiir
dasselbe riickwirkend ab Gefahreneintritt fort. Tritt der Versicherungsfall ein, bevor die Anzeige des neu-
en Risikos erstattet ist, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach
Abschluss der Versicherung und in einem Zeitpunkt eingetreten ist, in dem die Anzeigefrist nicht verstri-
chen war.

Der Versicherungsschutz wird auf den Betrag von 1.000.000 EUR fiir Personenschdden und 500.000 EUR

fiir Sachschaden begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein geringere Deckungssummen festgesetzt

sind.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die Gefahren, welche verbunden sind mit

a) dem Besitz oder Betrieb von Bahnen, von Theatern, Kino- und Filmunternehmungen, Zirkussen und
Tribtinen, ferner von Luft- und Wasserfahrzeugen aller Art (abgesehen von Ruderbooten) und dem
Lenken solcher Fahrzeuge sowie der Ausiibung der Jagd;

b) Herstellung, Bearbeitung, Lagerung, Beférderung, Verwendung von und Handel mit explosiblen Stof-
fen, soweit hierzu eine besondere behordliche Genehmigung erforderlich ist;

¢) dem Fiihren oder Halten von Kraftfahrzeugen.

1. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der
Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig zahlt.

2. Derin Rechnung gestellte Beitrag enthdlt die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in
der jeweils vom Gesetz bestimmten Hohe zu entrichten hat.

1. Der erste oder einmalige Beitrag wird — wenn nichts anderes vereinbart ist — sofort nach Abschluss
des Vertrages fallig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie unverziiglich nach Erhalt des Versicherungsscheins und der
Zahlungsaufforderung erfolgt.
Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des
ersten Jahresbeitrags.

2. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu
einem spéteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt.



3. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versi-

cherer vom Vertrag zuriicktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Es gilt als Riicktritt, wenn der
Versicherer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht innerhalb von drei Monaten nach Abschluss
des Vertrages gerichtlich geltend macht.

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn
der Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebenen Falligkeitstag eingezogen werden kann
und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.

Konnte der fallige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht einge-
zogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverziiglich nach einer schrift-
lichen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

Hat der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden
kann, ist der Versicherer berechtigt, kiinftig Zahlung auerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlan-
gen.

Die Leistungspflicht des Versicherers umfasst die Priifung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberech-
tigter Anspriiche sowie den Ersatz der Entschadigung, welche der Versicherungsnehmer auf Grund
eines von dem Versicherer abgegebenen oder genehmigten Anerkenntnisses, eines von ihm
geschlossenen oder genehmigten Vergleichs oder einer richterlichen Entscheidung zu zahlen hat.
Steht die Verpflichtung des Versicherers zur Zahlung fest, ist die Entschadigung binnen zwei Wochen
zu leisten.

Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen unter den Versiche-
rungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers
fiir den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewiinscht oder genehmigt, so tragt der Ver-
sicherer die gebiihrenordnungsmaégigen, gegebenenfalls die mit ihm besonders vereinbarten hohe-
ren Kosten des Verteidigers.

Hat der Versicherungsnehmer fiir eine aus einem Versicherungsfall geschuldete Rente kraft Gesetzes
Sicherheit zu leisten oder ist ihm die Abwendung der Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung
durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung nachgelassen, so ist der Versicherer an seiner Stelle zur
Sicherheitsleistung oder Hinterlegung verpflichtet.

Fiir den Umfang der Leistung des Versicherers bilden die im Versicherungsschein angegebenen
Deckungssummen die Hochstgrenze bei jedem Schadenereignis. Dies gilt auch dann, wenn sich der
Versicherungsschutz auf mehrere entschadigungspflichtige Personen erstreckt. Mehrere zeitlich
zusammenhdngende Schdden aus derselben Ursache oder mehrere Schaden aus Lieferungen der
gleichen mangelhaften Waren gelten als ein Schadenereignis.

Es kann vereinbart werden, dass sich der Versicherungsnehmer bei jedem Schadenereignis mit
einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an einer Schadenersatzleistung selbst beteiligt.

Ferner kann vereinbart werden, dass der Versicherer seine Gesamtleistung fiir alle Schadener-
eignisse eines Versicherungsjahres auf ein Mehrfaches der vereinbarten Deckungssumme begrenzt.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit iber den Anspruch zwischen dem Ver-
sicherungsnehmer und dem Geschddigten oder dessen Rechtsnachfolger, so fiihrt der Versicherer
den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

Die Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten werden nicht als Leistungen auf die Deckungssumme
angerechnet (vgl. aber Ziff. IV 1).

Ubersteigen die Haftpflichtanspriiche die Deckungssumme, so hat der Versicherer die Prozesskosten
nur im Verhaltnis der Deckungssumme zur Gesamthohe der Anspriiche zu tragen, und zwar auch
dann, wenn es sich um mehrere aus einem Schadenereignis entstehende Prozesse handelt. Der Ver-
sicherer ist in solchen Féllen berechtigt, durch Zahlung der Deckungssumme und seines der Dek-
kungssumme entsprechenden Anteils an den bis dahin erwachsenen Kosten sich von weiteren Lei-
stungen zu befreien.

Hat der Versicherungsnehmer an den Geschadigten Rentenzahlungen zu leisten und {ibersteigt der
Kapitalwert der Rente die Deckungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus
dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Deckungssumme, so wird die zu leistende
Rente nur im Verhaltnis der Deckungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente
vom Versicherer erstattet. Der Rentenwert wird aufgrund der Allgemeinen Sterbetafeln fiir Deutsch-
land mit Erlebensfallcharakter 1987 R Manner und Frauen und unter Zugrundelegung des Rech-
nungszinses, der die tatsdchlichen Kapitalmarktzinsen in Deutschland beriicksichtigt, berechnet.
Hierbei wird der arithmetische Mittelwert tiber die jeweils letzten 10 Jahre der Umlaufrenditen der
offentlichen Hand, wie sie von der Deutschen Bundesbank verdffentlicht werden, zugrunde gelegt.
Nachtrdgliche Erh6hungen oder Ermé&fiigungen der Rente werden zum Zeitpunkt des urspriinglichen
Rentenbeginns mit dem Barwert einer aufgeschobenen Rente nach der genannten Rechnungsgrund-
lage berechnet.

Fiir die Berechnung von Waisenrenten wird das 18. Lebensjahr als friihestes Endalter vereinbart.

Fiir die Berechnung von Geschddigtenrenten wird bei unselbstandig Tatigen das vollendete 65.
Lebensjahr als Endalter vereinbart, sofern nicht durch Urteil, Vergleich oder eine andere Festlegung
etwas anderes bestimmt ist oder sich die der Festlegung zugrunde gelegten Umstdnde andern.

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Renten-
zahlungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Deckungssumme oder die nach

Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restdeckungssumme Uibersteigt, werden die sonstigen
Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Deckungssumme abgesetzt.



§4

Ausschliisse

Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis,
Befriedigung oder Vergleich an dem Widerstand des Versicherten scheitert, so hat der Versicherer fiir
den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht
aufzukommen.

I.  Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachtragen nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist,
bezieht sich der Versicherungsschutz nicht auf:

1.

Haftpflichtanspriiche, soweit sie auf Grund Vertrags oder besonderer Zusagen {iber den Umfang der
gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

Anspriiche auf Gehalt, Ruhegehalt, Lohn und sonstige festgesetzte Beziige, Verpflegung, drztliche
Behandlung im Falle der Dienstbehinderung, Fiirsorgeanspriiche (vgl. z.B. die §§ 616, 617 BGB; 63
HGB; 39 und 42 Seemannsgesetz und die entsprechenden Bestimmungen der Gew.Ordn., des Sozi-
algesetzbuches VIl und des Bundessozialhilfegesetzes) sowie Anspriiche aus Tumultschaden-
gesetzen.

Haftpflichtanspriiche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; jedoch sind Anspriiche
aus § 110 Sozialgesetzbuch VII mitgedeckt.

Haftpflichtanspriiche aus Schdden infolge Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeug-Rennen,
Box- oder Ringkdmpfen sowie den Vorbereitungen hierzu (Training).

Haftpflichtanspriiche aus Sachschaden, welcher entsteht durch allmé&hliche Einwirkung der Tempe-
ratur, von Gasen, Dampfen oder Feuchtigkeit, von Niederschldgen (Rauch, Ruf3, Staub u. dgl.), ferner
durch Abwésser, Schwammbildung, Senkungen von Grundstiicken (auch eines darauf errichteten
Werkes oder eines Teiles eines solchen), durch Erdrutschungen, Erschiitterungen infolge Rammar-
beiten, durch Uberschwemmungen stehender oder flieRender Gewésser sowie aus Flurschaden
durch Weidevieh und aus Wildschaden.

Haftpflichtanspriiche wegen Schédden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermo-

gensschaden, wenn

a) derVersicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen oder durch ver-
botene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages
sind;

b) die Schaden

— durch eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit des Versicherungsnehmers an diesen
Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beférderung, Priifung und dgl.) entstanden sind; bei unbe-
weglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von
ihnen unmittelbar von der Tatigkeit betroffen waren;

— dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchfiihrung
seiner gewerblichen oder beruflichen Tatigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablage-
flache und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit,
als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;

— durch eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind
und sich diese Sachen oder — sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt — deren Teile
im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tatigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tatigkeit offen-
sichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schaden getroffen hatte.

Sind die Voraussetzungen der obigen Ausschliisse in der Person von Angestellten, Arbeitern,

Bediensteten, Bevollmachtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfallt

gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl fiir den Versicherungsnehmer wie fiir die durch

den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Anspriiche

— auf Erfiillung von Vertragen, Nacherfiillung, aus Selbstvornahme, Riicktritt, Minderung, auf Scha-
denersatz statt der Leistung;

— wegen Schdden, die verursacht werden, um die Nachbesserung durchfiihren zu kénnen;

— wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit
der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;

— auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemafie Vertragserfiillung;

— auf Ersatz von Vermégensschaden wegen Verzogerung der Leistung;

— wegen anderer an die Stelle der Erfiillung tretender Ersatzleistungen.

Dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche Anspriiche handelt.

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang ste-

hen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z.B. von radioaktiven Substanzen emittierte Alpha-,

Beta- und Gammastrahlen sowie Neutronen oder in Teilchenbeschleunigern erzeugte Strahlen)

sowie mit Laser- und Maserstrahlen.*)

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden durch Umwelteinwirkung und alle sich daraus ergebenden

weiteren Schaden.

Dies gilt nicht
a) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken
oder

b) wenn gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtanspriiche wegen Schdden durch Umweltein-
wirkung erhoben werden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte

*) Der Ersatz von Schaden durch Kernenergie richtet sich nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur
Deckungsvorsorge verpflichtet und schlieen hierfiir Haftpflichtversicherungen ab.



Erzeugnisse (auch Abfalle), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausfiihrung der Leis-

tung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht),

es sei denn,

sie resultieren aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung

oder Wartung von

— Anlagen, die bestimmt sind, gewdsserschadliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu
lagern, abzulagern, zu beférdern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

— Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen);

— Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder
Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG- oder UmweltHG-Anlagen handelt;

— Abwasseranlagen

oder Teilen, die ersichtlich fiir solche Anlagen bestimmt sind.

9. Anspriiche wegen Schdden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zuriickzu-
fithren sind.

Il.  Ausgeschlossen von der Versicherung bleiben:
1. Versicherungsanspriiche aller Personen, die den Schaden vorsétzlich herbeigefiihrt haben. Bei der
Lieferung oder Herstellung von Waren, Erzeugnissen oder Arbeiten steht die Kenntnis von der Man-
gelhaftigkeit oder Schadlichkeit der Waren usw. dem Vorsatz gleich.
2. Haftpflichtanspriiche
a) aus Schadenféllen von Angehdrigen des Versicherungsnehmers, die mit ihm in hduslicher
Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen geho-
ren;

b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages;

c) von gesetzlichen Vertretern geschaftsunfahiger oder beschrankt geschaftsfahiger Personen;

d) von unbeschrénkt persénlich haftenden Gesellschaftern nicht rechtsfahiger Handelsgesellschaf-
ten;

e) von gesetzlichen Vertretern juristischer Personen des privaten oder 6ffentlichen Rechts sowie
nicht rechtsfahiger Vereine;

f) von Liquidatoren.

Als Angehdrige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder

vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern

und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Groeltern und Enkel, Geschwister

sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familiendhnliches, auf langere Dauer ange-

legtes Verhiltnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).

Die Ausschlisse unter b) bis f) erstrecken sich auch auf Haftpflichtanspriiche von Angehgrigen der
dort genannten Personen, wenn sie miteinander in hduslicher Gemeinschaft leben.

3. Haftpflichtanspriiche, die darauf zuriickzufiihren sind, dass der Versicherungsnehmer besonders
gefahrdrohende Umstédnde, deren Beseitigung der Versicherer billigerweise verlangen konnte und
verlangt hatte, nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigte. Ein Umstand, welcher zu einem
Schaden gefiihrt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

4. Haftpflichtanspriiche wegen Personenschaden, der aus der Ubertragung einer Krankheit des Versi-
cherungsnehmers entsteht, sowie Sachschaden, der durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer
gehorenden, von ihm gehaltenen oder verdufierten Tiere entstanden ist, es sei denn, dass der Versi-
cherungsnehmer weder vorsétzlich noch | N Il cchandelt hat.

5. Haftpflichtanspriiche wegen Schdden, die an den vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftra-
ge oder fiir seine Rechnung von Dritten) hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen infolge
einer in der Herstellung oder Lieferung liegenden Ursache entstehen und alle sich daraus ergeben-
den Vermodgensschdden.

Il. Der Versicherungsfall (§§ 5, 6)

§5 1. Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist das Schadenereignis, das Haftpflichtanspriiche gegen
Obliegenheiten des Versiche- den Versicherungsnehmer zur Folge haben kénnte.
rungsnehmers, Verfahren 2. Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer (§ 14) unverziiglich, spatestens innerhalb einer Woche,

schriftlich anzuzeigen.

Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein Strafbefehl oder ein Mahnbescheid erlassen, so hat
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverziiglich Anzeige zu erstatten, auch wenn er den Versi-
cherungsfall selbst bereits angezeigt hat.

Macht der Geschadigte seinen Anspruch gegeniiber dem Versicherungsnehmer geltend, so ist dieser zur
Anzeige innerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs verpflichtet.

Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht, die Prozesskostenhilfe
beantragt oder wird ihm gerichtlich der Streit verkiindet, so hat er auRerdem unverziiglich Anzeige zu
erstatten. Das gleiche gilt im Falle eines Arrestes, einer einstweiligen Verfiigung oder eines Beweissiche-
rungsverfahrens.

3. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unter Beachtung der Weisungen des Versicherers nach Mog-
lichkeit fiir die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen und alles zu tun, was zur Klarstel-
lung des Schadenfalls dient, sofern im dabei nichts Unbilliges zugemutet wird. Er hat den Versicherer
bei der Abwehr des Schadens sowie bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstiitzen, ihm
ausfiihrliche und wahrheitsgemdfe Schadenberichte zu erstatten, alle Tatumstande, welche auf den
Schadenfall Bezug haben, mitzuteilen und alle nach Ansicht des Versicherers fiir die Beurteilung des
Schadenfalls erheblichen Schriftstiicke einzusenden.
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§6
Rechtsfolgen bei Verletzung von
Obliegenheiten

4.

6.

7.

Kommt es zum Prozess liber den Haftpflichtanspruch, so hat der Versicherungsnehmer die Prozessfiih-
rung dem Versicherer zu {iberlassen, dem von dem Versicherer bestellten oder bezeichneten Anwalt Voll-
macht und alle von diesem oder dem Versicherer fiir nétig erachteten Aufklarungen zu geben. Gegen
Mahnbescheide oder Verfligungen von Verwaltungsbehdrden auf Schadenersatz hat er, ohne die Wei-
sung des Versicherers abzuwarten, fristgemaf Widerspruch zu erheben oder die erforderlichen Rechts-
behelfe zu ergreifen.

Der Versicherungsnehmer ist nicht berechtigt, ohne vorherige Zustimmung des Versicherers einen Haft-
pflichtanspruch ganz oder zum Teil oder vergleichsweise anzuerkennen oder zu befriedigen.

Bei Zuwiderhandlungen ist der Versicherer von der Leistungspflicht frei, es sei denn, dass der Ver-
sicherungsnehmer nach den Umstanden die Befriedigung oder Anerkennung nicht ohne offenbare Unbil-
ligkeit verweigern konnte.

Wenn der Versicherungsnehmer infolge veranderter Verhdltnisse das Recht erlangt, die Aufhebung oder
Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist er verpflichtet, dieses Recht auf seinen Namen
von dem Versicherer ausiiben zu lassen. Die Bestimmungen unter Ziff. 3 bis 5 finden entsprechende
Anwendung.

Der Versicherer gilt als bevollmachtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr des Anspruchs ihm zweckmafig
erscheinenden Erkldarungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

Wird eine der in § 5 genannten Obliegenheiten oder eine andere im oder nach dem Versicherungsfall zu
erfiillende Obliegenheit verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz, es sei
denn, er hat die Obliegenheit weder vorsitzlich noch || |  JEEEEE verietzt. Bei grob fahrlassiger Ver-
letzung behdlt der Versicherungsnehmer insoweit seinen Versicherungsschutz, als die Verletzung weder
Einfluss auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Bemessung der Leistung gehabt hat.
Bezweckt die verletzte Obliegenheit die Abwendung oder Minderung des Schadens, behlt der Versi-
cherungsnehmer seinen Versicherungsschutz bei grober Fahrldassigkeit insoweit, als der Umfang des
Schadens auch bei Erfiillung der Obliegenheit nicht geringer gewesen ware.

Bei vorsatzlicher Verletzung behalt der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz insoweit nur,
wenn die Verletzung nicht geeignet war, die Interessen des Versicherers ernsthaft zu beeintrachtigen,
oder wenn den Versicherungsnehmer kein erhebliches Verschulden trifft.

Wird eine Obliegenheit, die vor Eintritt des Versicherungsfalles oder zur Gefahrverhiitung/-verminderung
dem Versicherer gegeniiber zu erfiillen ist, verletzt, hat der Versicherungsnehmer keinen Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherer von seinem Recht Gebrauch macht, den Vertrag innerhalb eines
Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos zu kiindigen. Der Versicherer hat kein Kiin-
digungsrecht und der Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn die Obliegenheitsverletzung unver-
schuldet war.

Bezweckte die verletzte Obliegenheit allerdings die Gefahrminderung oder die Verhiitung einer Gefahrer-
hohung, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz dann nicht, wenn die Verletzung
keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder den Umfang der dem Versicherer obliegen-
den Leistung gehabt hat.

1. Das Versicherungsverhiltnis (§§ 7-14)

§7

Versicherung fiir fremde
Rechnung, Abtretung des
Versicherungsanspruchs

§8

Beitragszahlung,
Beitragsregulierung,
Beitragsangleichung,
Beitrag bei vorzeitiger
Vertragsbeendigung

10

1.

2.

3.

Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtanspriiche gegen andere Personen als den Versicherungs-
nehmer selbst erstreckt, finden alle in dem Versicherungsvertrag beziiglich des Versicherungsnehmers
getroffenen Bestimmungen auch auf diese Personen sinngemafe Anwendung. Die Ausiibung der Rechte
aus dem Versicherungsvertrag steht ausschlieflich dem Versicherungsnehmer zu; dieser bleibt neben
dem Versicherten fiir die Erfiillung der Obliegenheiten verantwortlich.

Anspriiche des Versicherungsnehmers selbst oder der in § 4 Ziff. Il 2 genannten Personen gegen die Ver-
sicherten sowie Anspriiche von Versicherten untereinander sind von der Versicherung ausgeschlossen.
Die Versicherungsanspriiche konnen vor ihrer endgiiltigen Feststellung ohne ausdriickliche Zustimmung
des Versicherers nicht tibertragen werden.

1. Die Folgebeitrage sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten
Beitragszeitraums fallig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein
oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

2. Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn
der Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebenen Falligkeitstag eingezogen werden kann
und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.

Konnte der fallige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht einge-
zogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverziiglich nach einer schrift-
lichen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

Hat der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden
kann, ist der Versicherer berechtigt, kiinftig Zahlung auf3erhalb des Lastschriftverfahrens zu verlan-
gen.

3. Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerat der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in
Verzug, es sei denn, dass er die verspdtete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer wird ihn
schriftlich zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen. Der
Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

4. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug,
besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungs-
aufforderung darauf hingewiesen wurde.

5. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann
der Versicherer den Vertrag kiindigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungs-
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§9

Vertragsdauer, Kiindigung,
Betriebsiibergang, Wegfall des
versicherten Risikos, Doppel-
versicherung

aufforderung darauf hingewiesen hat. Hat der Versicherer gekiindigt, und zahlt der Versiche-
rungsnehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Fiir
Versicherungsfille, die zwischen dem Zugang der Kiindigung und der Zahlung eingetreten sind,
besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

6. |Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fal-
lig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. Ferner kann der Versi-
cherer fiir die Zukunft jahrliche Beitragszahlung verlangen.

1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Erhalt einer Aufforderung des Versicherers, welche
auch durch einen der Beitragsrechnung aufgedruckten Hinweis erfolgen kann, Mitteilung dariiber zu
machen, ob und welche Anderung in dem versicherten Risiko gegeniiber den zum Zwecke der Bei-
tragsbhemessung gemachten Angaben eingetreten ist. Diese Anzeige ist innerhalb eines Monats
nach Erhalt der Aufforderung zu machen. Auf Erfordern des Versicherers sind die Angaben durch die
Geschaftsbiicher oder sonstige Belege nachzuweisen. Unrichtige Angaben zum Nachteil des Versi-
cherers berechtigen diesen, eine Vertragsstrafe in dreifacher Hohe des festgestellten Beitragsunter-
schieds vom Versicherungsnehmer zu erheben, sofern letzterer nicht beweist, dass die unrichtigen
Angaben ohne ein von ihm zu vertretendes Verschulden gemacht worden sind.

2. Auf Grund der Anderungsanzeige oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag entsprechend dem
Zeitpunkt der Verdnderung richtiggestellt. Er darf jedoch nicht geringer werden als der Min-
destbeitrag, der nach dem Tarif des Versicherers z.Z. des Versicherungsabschlusses galt. Alle ent-
sprechend § 8 Ziff. Il nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erh6hungen oder ErméaBigun-
gen des Mindestbeitrags werden beriicksichtigt. Beim Fortfall eines Risikos wird der etwaige Minder-
beitrag vom Eingang der Anzeige ab berechnet.

3. Unterldsst es der Versicherungsnehmer, die obige Anzeige rechtzeitig zu erstatten, so kann der Ver-
sicherer fiir die Zeit, fiir welche die Angaben zu machen waren, an Stelle der Beitragsregulierung
(Ziff. I 1) als nachzuzahlenden Beitrag einen Betrag in Hohe des fiir diese Zeit bereits gezahlten Bei-
trags verlangen. Werden die Angaben nachtrdglich, aber noch innerhalb zweier Monate nach Emp-
fang der Aufforderung zur Nachzahlung gemacht, so ist der Versicherer verpflichtet, den etwa zuviel
gezahlten Betrag des Beitrags zuriickzuerstatten.

4. Die vorstehenden Bestimmungen finden auch auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung fiir
mehrere Jahre Anwendung.

1. Ein unabhangiger Treuhdnder ermittelt zum 1. Juli eines jeden Jahres, um welchen Prozentsatz sich
der Durchschnitt der Schadenzahlungen, welche die zum Betrieb der Allgemeinen Haft-
pflichtversicherung zugelassenen Versicherer im vergangenen Kalenderjahr geleistet haben, gegeni-
ber dem vorvergangenen Jahr erh6ht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf
die ndchstniedrigere, durch fiinf teilbare ganze Zahl ab.

Als Schadenzahlungen gelten auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Aus-
gaben fiir die Schadenermittlung, die aufgewendet worden sind, um die Versicherungsleistungen
dem Grunde und der Hohe nach festzustellen.

Als Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres gilt die Summe der in diesem Jahr
geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten
Schadenfille.

2. Im Falle einer Erh6hung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den
Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziff. 1 Abs. 1 Satz 2 ergebenden Prozentsatz zu verdndern (Bei-
tragsangleichung).

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der letzten fiinf Kalen-
derjahre um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhdht, den der Treuhdnder jeweils fiir die-
se Jahre nach Ziff. 1 Abs. 1 Satz 1 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur
um den Prozentsatz erhéhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen
unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhdht hat; diese Erhéhung darf diejenige
nicht tiberschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben wiirde.

3. Liegt die Verdnderung nach Ziff. 1 Abs. 1 oder Ziff. 2 Abs. 2 unter 5 Prozent, so entféllt eine Beitrags-
angleichung. Diese Verdanderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu beriicksichtigen.

4. Die Beitragsangleichung gilt fiir die vom 1. Juli an félligen Folgejahresbeitrdge. Sie wird dem Ver-
sicherungsnehmer mit der Beitragsrechnung bekannt gegeben.

5. Soweit der Folgejahresbeitrag nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet wird, findet keine
Beitragsangleichung statt.

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist,
nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

Bei vollstandigem oder teilweisem Wegfall versicherter Risiken gilt:

Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hatte erheben kénnen, wenn die Versicherung dieser Risi-
ken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden ware, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

1. Der Vertrag ist fiir die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

2. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlangert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr,
wenn nicht dem Vertragspartner spdtestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres eine Kiindigung zugegangen ist.

3. Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kiindigung
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

11
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1. Erhoht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemaf § 8 Ziff. lll 2, ohne dass sich der
Umfang des Versicherungsschutzes dndert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungs-
vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung,
friihestens jedoch zu dem Zeitpunkt kiindigen, in dem die Beitragserhohung wirksam werden sollte.
Eine Erhohung der Versicherungsteuer begriindet kein Kiindigungsrecht.

2. Das Versicherungsverhdltnis kann ferner gekiindigt werden, wenn von dem Versicherer aufgrund
eines Versicherungsfalls eine Schadenersatzzahlung geleistet oder der Haftpflichtanspruch rechts-
héngig geworden ist oder der Versicherer die Leistung der falligen Entschadigung verweigert hat.

3. Die Kiindigung muss dem Vertragspartner spatestens einen Monat nach der Schadenzahlung oder
der Rechtshdngigkeit des Haftpflichtanspruchs oder der Leistungsverweigerung des Versicherers
zugegangen sein.

4. Kiindigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindigung sofort nach dem Zugang beim Versicherer

wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kiindigung zu einem spéateren
Zeitpunkt, spatestens jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

Eine Kiindigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer
wirksam.

5. Wird der Vertrag gekiindigt, hat der Versicherer nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der der abge-
laufenen Vertragszeit entspricht.

1. Wird ein Unternehmen, fiir das eine Betriebs-Haftpflichtversicherung besteht, an einen Dritten ver-
auflert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die wahrend der Dauer seines Eigentums
aus dem Versicherungsverhdltnis sich ergebenden Rechte und Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines NieBbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines
dhnlichen Verhiltnisses von einem Dritten (ibernommen wird.

2. Das Versicherungsverhaltnis kann in diesem Falle
— durch den Versicherer dem Dritten gegeniiber mit einer Frist von einem Monat,

— durch den Dritten dem Versicherer gegeniiber mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der
laufenden Versicherungsperiode

gekiindigt werden.
3. Das Kiindigungsrecht erlischt,

— wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausiibt, in welchem
ervom Ubergang auf den Dritten Kenntnis erlangt;

- wenn der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Ubergang ausiibt, wobei das Kiindi-
gungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Drit-
te von der Versicherung Kenntnis erlangt.

4. Erfolgt der Ubergang auf den Dritten wahrend einer laufenden Versicherungsperiode, haften der bis-
herige Versicherungsnehmer und der Dritte fiir den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamt-
schuldner.

5. Der Ubergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen Versicherungsnehmer
oder den Dritten unverziiglich anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der
Versicherungsfall spater als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versi-
cherer hatte zugehen miissen, es sei denn, diese Rechtsfolge steht auf3er Verhéltnis zur Schwere
des Verstof3es.

Der Versicherungsschutz fallt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer
die VerduBerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hatte zugehen miissen.

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht fiir alle Versicherungsfille, die friihestens
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der Verduf3erung Kenntnis
erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kiindigungsrecht keinen
Gebrauch gemacht hat.

Wenn versicherte Risiken vollstdandig und dauernd in Wegfall kommen, so erlischt die Versicherung
beziglich dieser Risiken.

1. Eine Doppelversicherung liegt vor, wenn ein Interesse gegen dieselbe Gefahr in mehreren Versiche-
rungsvertragen versichert ist.

2. Wenn eine Doppelversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies
wusste, kann er die Aufhebung des spater geschlossenen Vertrages verlangen.

3. Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht unverziiglich geltend
macht, nachdem er von der Doppelversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird mit dem
Ablauf der Versicherungsperiode wirksam, in der sie verlangt wird.
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§ 10 Verjahrung, Klagefrist

§11
Vorvertragliche Anzeigepflichten
des Versicherungsnehmers

1. Der Versicherungsnehmer oder sein Bevollméchtigter sind verpflichtet, dem Versicherer bei Ab-
schluss des Vertrages alle ihm bekannten gefahrerheblichen Umstande schriftlich, wahrheitsgemaf;
und vollstandig anzuzeigen, insbesondere die im Versicherungsantrag gestellten Fragen ebenso zu
beantworten. Gefahrerheblich sind die Umstdnde, die geeignet sind, auf den Entschluss des Ver-
sicherers Einfluss auszutiben, den Vertrag tiberhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschlie-
Ben. Ein Umstand, nach dem der Versicherer ausdriicklich und schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel
als gefahrerheblich.

2. Wird der Vertrag von einem Bevollmachtigten des Versicherungsnehmers oder von einem Vertreter
ohne Vertretungsvollmacht geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss
sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder
dies arglistig verschwiegen.

1. Unvollstandige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umstdnden berechtigen den Ver-
sicherer, vom Versicherungsvertrag zuriickzutreten. Dies gilt auch dann, wenn ein Umstand nicht
oder unrichtig angezeigt wurde, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis der Wahrheit argli-
stig entzogen hat. Der Riicktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist beginnt mit dem
Zeitpunkt, in dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. Der Riik-
ktritt erfolgt durch Erklarung gegeniiber dem Versicherungsnehmer.

2. Der Versicherer hat kein Riicktrittsrecht, wenn er die nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstdnde
oder deren unrichtige Anzeige kannte. Dasselbe gilt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass die unrichtigen oder unvollstandigen Angaben weder von ihm noch von seinem Bevollmédchtig-
ten schuldhaft gemacht wurden.

Hatte der Versicherungsnehmer die gefahrerheblichen Umstdande anhand schriftlicher vom Versiche-
rer gestellter Fragen anzuzeigen, kann der Versicherer wegen einer unterbliebenen Anzeige eines
Umstands, nach dem nicht ausdriicklich gefragt worden ist, nur zuriicktreten, wenn dieser Umstand
entweder vom Versicherungsnehmer oder von dessen Bevollméachtigtem arglistig verschwiegen wur-
de.

3. Im Fall des Riicktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Ist der Versicherungsfall bereits eingetreten, darf der Versicherer den Versicherungsschutz nicht ver-
sagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollstéandig oder unrichtig angezeigte
Umstand weder auf den Eintritt des Versicherungsfalles noch auf den Umfang der Leistung Einfluss
gehabt hat.

Im Fall des Riicktritts sind Versicherer und Versicherungsnehmer verpflichtet, die empfangenen Lei-
stungen zuriickzugewdhren; eine Geldsumme ist vom Zeitpunkt des Empfanges an zu verzinsen. Der
Versicherer behélt aber seinen Anspruch auf den Teil des Beitrages, der der im Zeitpunkt des Riick-
tritts abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

Ist das Riicktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil eine Anzeigepflicht des Versicherungs-
nehmers ohne Verschulden verletzt wurde, hat der Versicherer, falls fiir die hhere Gefahr ein hoherer
Beitrag angemessen ist, auf diesen Beitrag ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode Anspruch.
Das gleiche gilt, wenn bei Abschluss des Vertrages ein fiir die Ubernahme der Gefahr erheblicher
Umstand dem Versicherer nicht angezeigt worden ist, weil er dem Versicherungsnehmer nicht bekannt
war.

Wird die hohere Gefahr nach den fiir den Geschaftsbetrieb des Versicherers maBgebenden Grundséatzen
auch gegen einen hoheren Beitrag nicht iibernommen, kann der Versicherer den Versicherungsvertrag
unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von einem Monat, nachdem der Versicherer von der Anzeige-
pflichtverletzung Kenntnis erlangt hat, kiindigen. Die Kiindigung wird einen Monat nach ihrem Zugang
beim Versicherungsnehmer wirksam.

Das Recht auf Beitragserhohung oder Kiindigung erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an geltend gemacht wird, in dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht
oder von dem nicht angezeigten Umstand Kenntnis erlangt.

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Tauschung tiber Gefahrumsténde anzufechten,
bleibt unberiihrt.
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§12
Anzuwendendes Recht

§13
Gerichtsstdande

§14
Anzeigen und Willens-
erkldrungen
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Fiir diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Fiir Klagen, die aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer erhoben werden, bestimmt sich die
gerichtliche Zustandigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner fiir den Versicherungsvertrag
zustandigen Niederlassung. Hat ein Versicherungsagent am Zustandekommen des Vertrages mitgewirkt,
ist auch das Gericht des Ortes zustandig, an dem der Versicherungsagent zur Zeit der Vermittlung oder
des Abschlusses seine gewerbliche Niederlassung oder — bei Fehlen einer gewerblichen Niederlassung
— seinen Wohnsitz hatte.

Klagen des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer kénnen bei dem fiir den Wohnsitz des Versi-
cherungsnehmers zustandigen Gericht erhoben werden. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betrieb-
liche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine Anspriiche auch bei dem fiir den Sitz oder die
Niederlassung des Versicherungsnehmers zustdndigen Gericht geltend machen.

Alle fiir den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklarungen sind schriftlich abzugeben. Sie sollen an
die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachtrdgen
als zustandig bezeichnete Geschaftsstelle gerichtet werden.

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, geniigt fiir
eine Willenserkldrung, die dem Versicherungsnehmer gegeniiber abzugeben ist, die Absendung eines
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklarung wird zu dem
Zeitpunkt wirksam, in dem sie ohne die Anschriftendanderung bei regelmaBiger Beforderung dem Versi-
cherungsnehmer zugegangen sein wiirde.

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung fiir seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei
einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziff. 2 entsprechende Anwen-
dung.



Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen und Zusatzbedingungen
zur Haftpflichtversicherung fiir Bauherren, Haus- und Grundbesitzer,

Gewadasserschaden
(A 118 — Stand 08/01)

o Es gelten nur die nachfolgend aufgefiihrten Besonderen Bedingungen, Risikobeschreibungen und Zusatzbedingungen, fiir die Versicherungs-

schutz vereinbart wurde.

* § 4 Ziff. | 8 AHB findet fiir private Haftpflicht-Risiken keine Anwendung.

¢ Bei ausschlieBlich betrieblich genutzten Objekten gilt § 4 Ziff. | 8 AHB. Zusétzlich gelten fiir Umweltschdden die Besonderen Bedingungen und
Risikobeschreibungen zur Umwelthaftpflicht-Versicherung (A 124 - Stand 08/01).

A
Bauherren-
Haftpflichtversicherung

1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers (VN) als Bauherr fiir das im Versiche-
rungsschein und seinen Nachtragen beschriebene Bauvorhaben.

Versicherungsschutz wird nur geboten, wenn Planung, Bauleitung und Bauausfiihrung an einen Dritten
vergeben sind (siehe jedoch Ziff. 4).

2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Haus- und Grundstiicksbesitzer fiir das zu bebauende
Grundstiick und das zu errichtende Bauwerk.

3. Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des VN

3.1 aus dem Verdndern der Grundwasserverhéltnisse;

3.2 wegen Senkungen von Grundstiicken;

3.3 als Eigentiimer, Besitzer, Halter oder Fiihrer eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeuges wegen Scha-
den, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht werden.

Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schédden, die verursacht werden durch den Gebrauch von

nur auf nicht 6ffentlichen Wegen und Pldtzen verkehrenden Kfz und Anhdnger ohne Riicksicht
auf eine Hochstgeschwindigkeit;

alle Kfz mit nicht mehr als 6 km/h;
alle selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h.

Hierfur gilt:
Fiir diese Kfz gelten nicht die Ausschliisse in § 1 Ziff. 2b) und in § 2 Ziff. 3 ¢) AHB.

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Fahrer eines Kfz beim Eintritt des
Versicherungsfalles auf 6ffentlichen Wegen und Platzen nicht die vorgeschriebene behérdliche Fah-
rerlaubnis hat.

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegeniiber dem VN bestehen, wenn dieser das Vorliegen der
Fahrerlaubnis bei dem berechtigten Fahrer ohne Verschulden annehmen durfte oder wenn ein unbe-
rechtigter Fahrer das Fahrzeug gefiihrt hat.

4. Bauen in eigener Regie

(1) Versicherungsschutz wird nur geboten, wenn

1.

2.

fuir die auf Eigenleistungen und Nachbarschaftshilfe entfallende Bausumme der nach dem Tarif
in Betracht kommende Zuschlagsbeitrag vereinbart ist;

die Ausfiihrung der Bauarbeiten nach behérdlich genehmigten Baupldanen erfolgt.

(2) Mitversichert ist die

1.

gesetzliche Haftpflicht des VN aus der Ausfithrung der Bauarbeiten oder eines Teiles dieser
Arbeiten in eigener Regie (auch Selbsthilfe am Bau);

personliche gesetzliche Haftpflicht sdmtlicher mit den Bauarbeiten beschéftigten Personen fiir
Schédden, die sie in Ausfiihrung dieser Verrichtungen verursachen.

Zu4(2)2

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus Personenschédden, bei denen es sich um Arbeits-
unfélle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemaf dem Sozialgesetz-
buch VII handelt. Das Gleiche gilt fiir solche Dienstunfélle gemaf den beamtenrechtlichen Vor-
schriften, die in Auslibung oder infolge Dienstes Angehorigen derselben Dienststelle zugefiigt
werden.

5. Fiir die Mitversicherung von Vermogensschaden:

(1) Falls besonders vereinbart, ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermo-
gensschaden im Sinne des § 1 Ziff. 3 AHB aus Schadenereignissen mitversichert, die wahrend der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

(2) Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus

1.

Schéaden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder fiir seine Rech-
nung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen;

Schédden durch standige Immissionen (z.B. Gerdusche, Geriiche, Erschiitterungen);

planender, beratender, bau- oder montageleitender, priifender oder gutachterlicher Tatigkeit;
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Haus- und Grundbesitzer-
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4, Tatigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstiicks-, Leasing- oder
dhnlichen wirtschaftlichen Geschaften, aus Zahlungsvorgangen aller Art, aus Kassenfiihrung
sowie aus Untreue und Unterschlagung;

der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten;
Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlagen;

Ratschlagen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

© N oW,

Tatigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und Automatisierung,
Auskunftserteilung, Ubersetzung, Reisevermittlung und Reiseveranstaltung;

9. vorsatzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behordlichen Vorschriften, von Anweisungen
oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger vorsatzlicher Pflichtverletzung;

10. Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.

AuBBerdem gilt allgemein:

6.1 Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauarbeiten, spatestens zu dem im Versicherungs-
schein festgelegten Ablaufdatum.

6.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, Schliisselfertigkeit und endgiiltige Bausumme anzuzeigen.

6.3 Die Gesamtleistung fiir alle Versicherungsfalle wahrend der Vertragsdauer betrdgt das Doppelte der
vereinbarten Deckungssummen.

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers (VN) als Haus- und/oder Grund-
stiicksbesitzer,

z. B. als Eigentiimer, Mieter, Pdchter, Leasingnehmer oder NutzniefSer fiir das im Versicherungsschein
und seinen Nachtrdgen beschriebene Gebdude oder Grundstiick.

Versichert sind hierbei Anspriiche aus der Verletzung von Pflichten, die dem VN in den oben genannten
Eigenschaften obliegen (z.B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneer-
dumen auf Gehwegen und Fahrdamm).

Ubt der VN auf dem Grundstiick einen Beruf oder Betrieb aus, wird Versicherungsschutz fiir das Haft-
pflichtrisiko aus dem Haus- und Grundbesitz nur durch eine Berufs- oder Betriebshaftpflicht-Versiche-
rung gewdahrt.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

2.1 des VN als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen,
Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer veranschlagten Bausumme von 25.000 EUR je Bauvorhaben.

Wird dieser Betrag tiberschritten, so entféllt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen
tiber die Vorsorge-Versicherung (§ 2 AHB);

2.2 des VN als fritherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel
bestand;

2.

w

der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der
Grundstticke beauftragten Personen fiir Anspriiche, die gegen sie aus Anlass der Ausfiihrung dieser
Verrichtung erhoben werden.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus Personenschdden, bei denen es sich um Arbeitsun-
fdlle und Berufskrankheiten im Betrieb des VN gemdf dem Sozialgesetzbuch VIl handelt. Das glei-
che gilt fiir solche Dienstunfalle gemdR den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Austibung oder
infolge des Dienstes Angehorigen derselben Dienststelle zugefiigt werden.
2.4 der Zwangs- oder Konkursverwalter in dieser Eigenschaft;
2.5 des VN als Miteigentiimer des bezeichneten Gemeinschaftsgrundstiickes.
Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote beschrankt, welche dem prozentualen
Eigenanteil des Versicherungsnehmers am Gemeinschaftsgrundstiick entspricht, gleichgiiltig, von
welchem Miteigentiimer der Schaden verursacht wurde. Hat der Versicherungsnehmer jedoch einen
Schaden allein zu vertreten und ist ein Ausgleich im Innenverhdltnis der Eigentiimer nicht moglich,
findet die beurkundete Einschrankung der Ersatzpflicht keine Anwendung.
Be

(1) VN ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentiimer.

Gemeinschaften von Wohnungseigentiimern im Sinne des Gesetzes vom 15.3.1951 gilt aufierdem:

(2) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemeinschaft der Wohnungseigentiimer aus dem
gemeinschaftlichen Eigentum.

(3) Mitversichert ist die persdnliche gesetzliche Haftpflicht des Verwalters und der Wohnungseigentii-
mer bei Betdtigung im Interesse und fiir Zwecke der Gemeinschaft.

(4) Eingeschlossen sind — abweichend von § 7 Ziff. 2 AHB —
a) Anspriiche eines einzelnen Wohnungseigentiimers gegen den Verwalter;

b) Anspriiche eines einzelnen Wohnungseigentiimers gegen die Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentlimer;

c) gegenseitige Anspriiche von Wohnungseigentiimern bei Betatigung im Interesse und fiir Zwecke
der Gemeinschaft.

Ausgeschlossen bleiben Schaden am Gemeinschafts-, Sonder- und Teileigentum.



C

Gemeinsames zu A und B bei
privaten Bauherren/Haus- und
Grundbesitzern sowie bei
Objekten mit ausschlieilich
Wohnungsvermietung bzw.
gemischter Nutzung

4.

7.

Fiir Sachschaden durch hdusliche Abwésser:

Eingeschlossen sind — abweichend von § 4 Ziff. | 5 AHB — Haftpflichtanspriiche wegen Sachschdden
durch hdusliche Abwésser, die im Gebdude selbst anfallen (also keine industriellen und gewerblichen
Abwiésser) und Haftpflichtanspriiche wegen Sachschdden, die durch Abwésser aus dem Riickstau des
StraBenkanals auftreten.

Fiir Sachschaden durch allmahliche Einwirkung:

Eingeschlossen sind — in teilweiser Abweichung von § 4 Ziff. | 5 AHB — Haftpflichtanspriiche aus Sach-
schaden, der entsteht durch allmahliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dampfen oder Feuchtig-
keit und von Niederschldgen (Rauch, Ruf, Staub und dgl.).

Fiir die Mitversicherung von Vermogensschédden:

(1) Falls besonders vereinbart, ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermo-
gensschaden im Sinne des § 1 Ziff. 3 AHB aus Schadenereignissen mitversichert, die wahrend der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

(2) Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus

1. Schéden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder fiir seine Rech-
nung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen;

Schédden durch standige Immissionen (z.B. Gerdusche, Geriiche, Erschiitterungen);
planender, beratender, bau- oder montageleitender, priifender oder gutachterlicher Tatigkeit;

Tatigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstiicks-, Leasing- oder
dhnlichen wirtschaftlichen Geschaften, aus Zahlungsvorgéangen aller Art, aus Kassenfiihrung
sowie aus Untreue und Unterschlagung;

der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten;
Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlagen;

Ratschlagen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

© N oW

Tatigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und Automatisierung,
Auskunftserteilung, Ubersetzung, Reisevermittlung und Reiseveranstaltung;
9. vorsatzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behérdlichen Vorschriften, von Anweisungen
oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger vorsatzlicher Pflichtverletzung;
10. Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.
Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge
(1) Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentiimers, Besitzers oder Halters oder Fiihrers
eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs wegen Schdden, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges
verursacht werden.
(2) Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schaden, die verursacht werden durch den Gebrauch von
— nur auf nicht 6ffentlichen Wegen und Platzen verkehrenden Kfz und Anhdngern ohne Riicksicht
auf eine Hochstgeschwindigkeit;
- Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h;
- selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h.
Hierfur gilt:
Fiir diese Kfz gelten nicht die Ausschliisse in § 1 Ziff. 2b) und in § 2 Ziff. 3c) AHB.
Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Fahrer eines Kfz beim Eintritt des

Versicherungsfalles auf 6ffentlichen Wegen und Pléatzen nicht die vorgeschriebene behordliche Fah-
rerlaubnis hat.

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegeniiber dem Versicherungsnehmer bestehen, wenn dieser
das Vorliegen der Fahrerlaubnis bei dem berechtigten Fahrer ohne Verschulden annehmen durfte
oder wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gefiihrt hat.

Besondere Bedingungen fiir die Versicherung der Haftpflicht aus Gewédsserschdden (Restrisiko)
- aufer Anlagenrisiko -

§1
Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermogensschaden wie Sachschaden behandelt werden,
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers fiir unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veran-

derungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewdssers, ein-
schlieBlich des Grundwassers (Gewdsserschdden), mit Ausnahme der Haftpflicht

als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewdsserschadlichen Stoffen und aus Verwendung dieser
gelagerten Stoffe.

(Versicherungsschutz hierfiir wird ausschlielich durch besonderen Vertrag gewahrt.)

§2

(1) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung
oder Minderung des Schadens fiir geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie auBergerichtliche
Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit {ibernommen, als sie zusammen mit der Entscha-
digungsleistung die Versicherungssumme fiir Sachschdaden nicht tibersteigen. Fiir Gerichts- und

Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen fiir die Haft-
pflichtversicherung (AHB).
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D

Gewdsserschaden-
Haftpflichtversicherung bei
privaten Bauherren/Haus- und
Grundbesitzern sowie bei
Objekten mit Wohnungs-
vermietung bzw. gemischter
Nutzung

§1

Gegenstand der Versicherung

§2

Versicherungsleistungen

§3

Rettungskosten
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(2) AufWeisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und aufergerichtliche Gutachterkosten sind
auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschddigung die Versicherungssumme fiir
Sachschdden tbersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maf3nahmen des Versicherungs-
nehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Ver-
sicherers.

§3

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mit-
versicherten), die den Schaden durch vorsitzliches Abweichen von dem Gewésserschutz dienenden
Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behérdlichen Anordnungen oder Ver-
fiigungen herbeigefiihrt haben.

§4

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche wegen Schdden, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegs-
ereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundes-
republik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfiigungen oder Manahmen von hoher
Hand beruhen. Das Gleiche gilt fiir Schdaden durch hohere Gewalt, soweit sich elementare Naturkrafte
ausgewirkt haben.

§5

Kleingebinde bis 100 L/Kg je Einzelgebinde und mit einem Gesamtfassungsvermégen bis 1.000 L/Kg
gelten nicht als Anlagen.

Nicht versicherte Risiken
Von der Versicherung ausgenommen und besonders zu versichern ist,

was nicht nach dem Antrag ausdriicklich in Versicherung gegeben oder nach Besonderen Bedingungen
und Risikobeschreibungen und Zusatzbedingungen ohne besonderen Beitrag mitversichert ist, insbe-
sondere die Haftplicht

(1) aus Risiken, die der versicherten Eigenschaft und Tatigkeit weder eigen noch sonst zuzurechnen sind;
und - soweit die einzelnen vorstehenden Abschnitte keine anderslautende Regelung vorsehen —

(2) aus Umweltschdden gemaf § 4 Ziff. | 8 AHB bei gewerblicher/betrieblicher Bauherren- sowie Haus-
und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung

Zusatzbedingungen fiir die Versicherung der Haftpflicht aus Gewdsserschdaden

- Anlagenrisiko -

@

@

)]

Versichert ist die Haftpflicht des Versicherungsnehmers

als Inhaber der im Versicherungsschein oder seinen Nachtrdgen angegebenen Anlagen zur Lagerung von
gewdsserschddlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe fiir unmittelbare oder
mittelbare Folgen (Personen-, Sach- und Vermégensschdden) von Verdnderungen der physikalischen,
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewdssers einschliefilich des Grundwassers
(Gewdsserschaden).

Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachtrdgen sowie im folgenden nichts anderes bestimmt ist,
finden die Allgemeinen Versicherungsbedingungen fiir die Haftpflichtversicherung (AHB) Anwendung.

Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung,
Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstiicke beauftragt hat fiir den Fall, dass sie
aus Anlass dieser Verrichtungen in Anspruch genommen werden. Ausgeschlossen sind Haftpflichtan-
spriiche aus Personenschédden, bei denen es sich um Arbeitsunfélle und Berufskrankheiten im Betrieb
des Versicherungsnehmers geméaft dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der beantragten Einheitsdeckungssumme (gleichgiiltig, ob Per-
sonen-, Sach- oder Vermégensschiden) je Schadenereignis gewahrt.

Die Gesamtleistung fiir alle Versicherungsfille eines Versicherungsjahres (Personen-, Sach- und Vermégens-
schédden) betrédgt das Doppelte dieser Einheitsdeckungssumme.

@

@

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder
Minderung des Schadens fiir geboten halten durfte (Rettungskosten) sowie aufergerichtliche Gutachter-
kosten werden vom Versicherer insoweit iibernommen, als sie zusammen mit der Entschadigungslei-
stung die Einheitsdeckungssumme nicht iibersteigen. Fiir Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der
Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen fiir die Haftpflicht-Versicherung.

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und aufiergerichtliche Gutachterkosten sind auch
insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschddigung die Einheitsdeckungssumme {iberstei-
gen. Eine Billigung des Versicherers von Maf3nahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwen-
dung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.



§4

Vorsitzliche Verstofle

§5

Vorsorgeversicherung

§6

Gemeingefahren

§7

Eingeschlossene Schaden

Erlduterungen zu D

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitver-
sicherten), die den Schaden durch vorsétzliches Abweichen von dem Gewasserschutz dienenden Gesetzen,
Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behérdlichen Anordnungen oder Verfiigungen her-
beigefiihrt haben.

Die Bestimmungen des § 1 Ziff. 2 ¢) und des § 2 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen fiir die Haft-
pflichtversicherung — Vorsorgeversicherung — finden keine Anwendung.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche wegen Schdden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereig-
nissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik
oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfiigungen oder MaBnahmen von hoher Hand beruhen.
Das Gleiche gilt fiir Schaden durch héhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkrafte ausgewirkt haben.

Eingeschlossen sind abweichend von § 1 AHB — auch ohne dass ein Gewdsserschaden droht oder eintritt —
Schaden an unbeweglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass die
gewadsserschédlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage (gemé&R § 1 Abs. (1) der Zusatzbedingun-
gen) ausgetreten sind. Dies gilt abweichend von § 4 Ziff. | 5 AHB auch bei allmdhlichem Eindringen der Stof-
fe in die Sachen. Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands, wie er vor
Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

Ausgeschlossen bleiben Schidden an der Anlage (gemaR § 1 Abs. (1) der Zusatzbedingungen) selbst.
Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250 EUR selbst zu tragen.

1. Die Gewdsserschadenversicherung im Umfang der Zusatzbedingungen bezieht sich nicht nur auf die
Haftpflicht aus § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes, sondern auch auf alle anderen gesetzlichen Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts.

2. Nicht zum versicherten Risiko gehort, was nicht nach dem Antrag ausdriicklich in Versicherung gegeben
oder nach Besonderen Bedingungen beitragsfrei eingeschlossen ist. Insbesondere gilt:

Kraft- und Wasserfahrzeuge

a) Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schaden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges
oder Kraftfahrzeuganhangers verursachen.

b) Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schéden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges
verursachen oder fiir die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genom-
men werden.

¢) Besteht nach diesen Bestimmungen fiir einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-
ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch fiir alle anderen Versicherten.

d) Eine Tatigkeit der in a) und b) genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhénger
und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen
Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

Luftfahrzeuge

a) Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schaden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitver-
sicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines
Luftfahrzeuges verursachen oder fiir die sie als Halter oder Besitzer eines Luftfahrzeuges in
Anspruch genommen werden.

b) Besteht nach diesen Bestimmungen fiir einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mit-
versicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch fiir alle anderen Versicherten.

c) Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

aa) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luftfahrzeugen oder Teilen fiir
Luftfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich fiir den Bau von Luftfahrzeugen oder den Einbau in
Luftfahrzeuge bestimmt waren.

bb) Titigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Uberholung, Reparatur, Beférderung) an Luft-
fahrzeugen oder Luftfahrzeugteilen, und zwar wegen Schaden an Luftfahrzeugen, der mit diesen
beforderten Sachen, der Insassen sowie wegen sonstiger Schaden durch Luftfahrzeuge.

3. a) Nach den Zusatzbedingungen ist auch die Haftpflicht aus Gewdsserschaden mitversichert,
die dadurch entstehen, dass aus den versicherten Behéltern gewdsserschadliche Stoffe in Abwasser
und mit diesen in Gewdsser gelangen.

b) Die Verbindung oder Vermischung gewé&sserschadlicher Stoffe mit Wasser gilt nicht als allm&hliche
Einwirkung von Feuchtigkeit im Sinne des § 4 Ziff. | 5 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
fuir die Haftpflichtversicherung.

4. Rettungskosten im Sinne von § 3 der Zusatzbedingungen entstehen bereits dann, wenn der Eintritt des
Schadenereignisses ohne Einleitung von RettungsmaBnahmen als unvermeidbar angesehen werden
durfte. Fiir die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus welchem Rechtsgrund (6ffentlich-
rechtlich oder privatrechtlich) der Versicherungsnehmer zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet ist.

Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands von Grundstiicks- und
Gebaudeteilen — auch des Versicherungsnehmers —, wie er vor Beginn der Rettungsmafinahmen
bestand. Eintretende Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder Erneuerung
der Anlage selbst ohnehin entstanden waren, sind abzuziehen.
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen fiir die
Versicherung der Haftpflicht wegen Schaden durch Umwelteinwirkung
(Umwelthaftpflicht-Basisversicherung)

(A 124 — Stand 08/01)

¢ Es gelten nur die nachfolgend aufgefiihrten Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR), sofern Versicherungsschutz vereinbart

wurde.

Abkirzungen:  AHB = Allgemeine Versicherungsbedingungen fiir die Haftpflichtversicherung

1.
Gegenstand der Versicherung

2.
Risikobegrenzung

3.
Fakultative Erweiterung
des Versicherungsschutzes
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1.1 Versichert ist — abweichend von § 4 Ziff. | 8 AHB — im Rahmen und Umfang des Vertrages die gesetzliche
Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschaden
durch Umwelteinwirkung, wenn diese Umwelteinwirkung nicht von Anlagen oder Tatigkeiten ausgeht
oder ausgegangen ist, die unter Ziff. 2 fallen.

Mitversichert sind gem. § 1 Ziff. 3 AHB Vermdgensschaden aus der Verletzung von Aneignungsrechten,
des Rechts am eingerichteten und ausgeiibten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten
oder -befugnissen. Sie werden wie Sachschaden behandelt.

1.2 Eingeschlossen sind im Umfang der Deckung gem. Ziff. 1.1 — teilweise abweichend von § 4 Ziff. | 5 AHB
— gesetzliche Haftpflichtanspriiche wegen Sachschdden, welche entstehen durch allmahliche Einwir-
kung der Temperatur, von Gasen, Ddmpfen, Feuchtigkeit, von Niederschldgen (Rauch, Ru®, Staub u.
dgl.).

1.3 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im rdumlichen und
gegenstandlichen Zusammenhang mit versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (einschl. Gewds-
ser) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein.

1.4 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schaden eines Dritten, die dadurch
entstehen, dass Stoffe in Abwéasser und mit diesen in Gewdsser gelangen.

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Umwelteinwirkungen aus

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewasserschadliche Stoffe herzustellen, zu ver-
arbeiten, zu lagern, abzulagern, zu beférdern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen).

Kleingebinde bis 100 |/kg je Einzelgebinde und mit einem Gesamtfassungsvermaégen bis 1.000 |/kg
gelten nicht als Anlagen.

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 1 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen).

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer
Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen).

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers
oder

dem Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewdsser oder Einwirken auf ein Gewasser derart, dass
die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers verandert wird, durch den
Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-An-
lagen/Pflichtversicherung).

2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gem.
Ziff. 2.1-2.5 oder Teilen, die ersichtlich fiir Anlagen gem. Ziff. 2.1-2.5 bestimmt sind.

Falls ausdriicklich vereinbart, ist

3.1 - abweichend von Ziff. 2.1 — versichert die gesetzliche Haftpflicht aus den im Versicherungs-
schein genannten Heizo6l-/Diesel-/Benzin-Tanks fiir Eigenbedarf.

3.2 - abweichend von Ziff. 2.4 — versichert die gesetzliche Haftpflicht aus den im Versicherungs-
schein genannten Abscheidern.

3.3 - abweichend von Ziff. 2.6 — versichert die gesetzliche Haftpflicht aus Planung, Herstellung,
Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gem. Ziff. 2.1-2.5 oder
Teilen, die ersichtlich fiir Anlagen gem. Ziff. 2.1-2.5 bestimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer
nicht selbst Inhaber der Anlagen ist.

Der Ausschluss von Schdden durch Abwéasser gem. § 4 Ziff. | 5 AHB findet insoweit keine Anwen-
dung.

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls werden unter den in Ziff. 5 genannten Vorausset-
zungen durch den Versicherer ersetzt, sofern Regressanspriiche des Inhabers der Anlage gegen den
Versicherungsnehmer bestehen kénnen.

3.4 a) Die Bestimmungen des § 1 Ziff. 2 ¢) und § 2 AHB — Vorsorgeversicherung — finden fiir die Ziff.
3.1 bis 3.3 keine Anwendung. Der Versicherungsschutz fiir neue Risiken bedarf insoweit
besonderer Vereinbarung.

b) § 1 Ziff. 2 b) AHB — Erh6hungen und Erweiterungen - findet fiir die Ziff. 3.1 bis 3.3 ebenfalls keine

Anwendung; hiervon unberiihrt bleiben mengenmaBige Veranderungen von Stoffen innerhalb der
unter Ziff. 3.1 versicherten Risiken.



4.
Versicherungsfall

5.
Aufwendungen vor Eintritt
des Versicherungsfalles

6.
Nicht versicherte Tatbestdnde

Versicherungsfall ist — abweichend von § 1 Ziff. 1 und § 5 Ziff. 1 AHB — die nachpriifbare erste Feststellung
des Personenschadens (Tod, Verletzung oder Gesundheitsschddigung von Menschen), Sachschadens
(Beschadigung oder Vernichtung von Sachen) oder eines Vermégensschadens durch den Geschédigten,
einen sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer.

Der Versicherungsfall muss wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es
nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder die Moglichkeit zur
Erhebung von Haftpflichtanspriichen erkennbar war.

5.1Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,
— nach einer Stérung des Betriebes
oder
— aufgrund behordlicher Anordnung

Aufwendungen des Versicherungsnehmers fiir MaBnahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst
unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder Vermdgensschadens. Die Feststellung der Storung
des Betriebes oder die behdrdliche Anordnung miissen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen,
wobei mafigeblich der frithere Zeitpunkt ist.

5.2 Aufwendungen aufgrund behordlicher Anordnungen im Sinne der Ziff. 5.1 werden unter den dort
genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache ibernommen, dass die Mafsnahmen durch den
Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behdrde ausgefiihrt werden.

5.3 Im Rahmen des fiir Aufwendungen gem. Ziff. 5 vereinbarten Gesamtbetrages werden dem Versicherungs-
nehmer die Aufwendungen voll ersetzt, falls er

5.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Storung des Betriebes oder eine behdrdliche
Anordnung unverziiglich angezeigt hat und

alles getan hat, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwen-
dig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu min-
dern und

auf Verlangen des Versicherers fristgemaf Widerspruch gegen behérdliche Anordnungen eingelegt
hat

oder
5.3.2  sich mit dem Versicherer iiber die Manahmen abgestimmt hat.

Ist eine Abstimmung nach Lage des Einzelfalls zeitlich nicht moglich, ersetzt der Versicherer die Auf-
wendungen, die der Versicherungsnehmer den Umstanden nach fiir geboten halten durfte.

5.4 Liegen die Voraussetzungen der Ziff. 5.3 nicht vor, so werden die Aufwendungen nur in dem Umfang
ersetzt, in dem die Manahmen notwendig und objektiv geeignet waren, den Schadeneintritt zu verhin-
dern oder den Schadenumfang zu mindern.

5.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Deckungssumme und der Jahreshéchstersatz-
leistung bis zu einem Gesamtbetrag von 200.000 EUR je Storung des Betriebes oder behérdlicher Anord-
nung, pro Versicherungsjahr jedoch nur bis 400.000 EUR, ersetzt.

Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen 1.000 EUR selbst zu tragen.

Kommt es trotz Durchfiihrung der MaBnahmen zu einem Schaden, so werden die vom Versicherer ersetz-
ten Aufwendungen auf die fiir den Versicherungsfall maf3gebende Deckungssumme angerechnet, es sei
denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahreshochstersatzleistung eines fritheren
Versicherungsjahres die Ersatzleistung fiir Versicherungsfalle tatsdchlich gemindert hat.

5.6 Nicht ersatzfahig sind in jedem Falle Aufwendungen — auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne
der Ziff. 5.1 decken — zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachriistung, Sicherung oder Sanierung von
Betriebseinrichtungen, Grundstiicken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des
Versicherungsnehmers; auch fiir solche, die friiher im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers
standen.

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar
eintretenden Personen-, Sach- oder Vermdgensschadens, falls Betriebseinrichtungen, Grundstiicke oder
Sachen des Versicherungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beeintrachtigt
werden miissen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

Nicht versichert sind

6.1 Anspriiche wegen Schdden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit was-
sergefahrdenden Stoffen diese Stoffe verschiittet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten
oder durch dhnliche Vorgange in den Boden oder ein Gewdsser gelangen. Das gilt nicht, soweit solche
Vorgange auf einer Stérung des Betriebes beruhen.

6.2 Anspriiche wegen Schdden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genom-
mene Umwelteinwirkungen entstehen.

Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass er nach dem Stand der Tech-
nik zum Zeitpunkt der schadenursachlichen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des Einzel-
falles die Moglichkeiten derartiger Schaden nicht erkennen musste.

6.3 Anspriiche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schaden.

6.4 Anspriiche wegen Schdden, fiir die nach MaRigabe friiherer Versicherungsvertrage Versicherungsschutz
besteht oder hatte beantragt werden kdnnen.
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7.

Deckungssummen/
Maximierung/
Serienschadenklausel/
Selbstbehalt
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11
6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

Anspriiche wegen Schaden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn
des Versicherungsverhdltnisses Grundstiicke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt
bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen waren.

Anspriiche wegen Schadden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur
Endablagerung von Abfallen.

Anspriiche wegen Schdden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeug-
nisse, durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausfiihrung der Leistung oder nach Abschluss
der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).

Wird Versicherungsschutz nach Ziff. 3 genommen, gilt dieser Ausschluss insoweit nicht.

Anspriiche wegen Schaden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Abfélle
nach Auslieferung entstehen.

Anspriiche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden
dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsneh-
mer gerichteten behordlichen Anordnungen oder Verfligungen, die dem Umweltschutz dienen,
abweichen.

Anspriiche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden
dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach
dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen fiir Anwendung,
regelméafiige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen
bewusst nicht ausfiihren.

Anspriiche wegen genetischer Schaden.
Anspriiche

— wegen Bergschaden (i.S.d. § 114 BBergG), soweit es sich handelt um die Beschadigung von
Grundstiicken, deren Bestandteilen und Zubehor;

— wegen Schdden beim Bergbaubetrieb (i.S.d. § 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser-
und Kohlensdureeinbriiche sowie Kohlenstaubexplosionen.

Anspriiche wegen Schdden infolge der Verdnderung der Lagerstatte des Grundwassers oder seines
FlieBverhaltens.

Anspriiche wegen Schadden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlun-
gen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfiigungen
oder MaBnahmen von hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt fiir Schaden durch hohere Gewalt,
soweit sich elementare Naturkrafte ausgewirkt haben.

Anspriiche wegen Schaden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeugan-
héangers verursachen.

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schdden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges
verursachen oder fiir die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genom-
men werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen fiir einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-
ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch fiir alle anderen Versicherten.

Eine Tatigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeug-
anhdnger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch i.S. dieser Bestimmung, wenn keine dieser Perso-
nen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt
wird.

Falls im Rahmen und Umfang des Vertrages eine abweichende Regelung getroffen wurde, gilt dieser
Ausschluss insoweit nicht.

Anspriiche wegen Schaden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen
oder fiir die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen wer-
den.

Besteht nach diesen Bestimmungen fiir einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-

ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch fiir alle anderen Versicherten.

Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

— der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder
Teilen fiir Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich fiir den Bau von Luft- oder
Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren,

- Titigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Uberholung, Reparatur, Beférderung) an Luft-
oder Raumfahrzeugen oder Luft- oder Raumfahrzeugteilen,

und zwar wegen Schdden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beforderten Sachen, der

Insassen sowie wegen sonstiger Schaden durch Luft- oder Raumfahrzeuge.

7.1 Es gilt die im Versicherungsschein ausgewiesene Deckungssumme.

Diese Deckungssumme bildet auch die Hochstersatzleistung des Versicherers fiir alle Versicherungsfalle
eines Versicherungsjahres.



8.
Nachhaftung

9.
Versicherungsfille im Ausland

7.2 Fur den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebene Deckungssumme die Hochstgrenze
bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere ent-
schadigungspflichtige Personen erstreckt.

Mehrere wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfélle
— durch dieselbe Umwelteinwirkung

— durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen
beruhenden Umwelteinwirkungen, wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere
sachlicher und zeitlicher, Zusammenhang besteht, gelten unabhéngig von ihrem tatsachlichen Ein-
tritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfille als eingetreten
gilt.

§ 3 Ziff. Il 2 Abs. 1 Satz 3 AHB wird gestrichen.

7.3 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von der Schadenersatzleistung 1.000 EUR
selbst zu tragen.

8.1 Endet das Versicherungsverhdltnis wegen des vollstandigen oder dauernden Wegfalls des versicherten
Risikos oder durch Kiindigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versi-
cherungsschutz fiir solche Personen-, Sach- oder gem. Ziff. 1.1 mitversicherte Vermégensschdaden wei-
ter, die wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung
des Versicherungsverhdltnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maf3gabe:

— Der Versicherungsschutz gilt fiir die Dauer von 3 Jahren, vom Zeitpunkt der Beendigung des Ver-
sicherungsverhdltnisses an gerechnet.

— Der Versicherungsschutz besteht fiir die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung
des Versicherungsverhéltnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Hohe des unver-
brauchten Teils der Deckungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungsverhaltnis
endet.

8.2 Ziff. 8.1 gilt fiir den Fall entsprechend, dass wahrend der Laufzeit des Versicherungsverhdltnisses ein
versichertes Risiko teilweise wegféllt, mit der MaBBgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versi-
cherten Risikos abzustellen ist.

9.1 Eingeschlossen sind im Umfang von Ziff. 1 dieser Bedingungen — abweichend von § 4 Ziff. | 3 AHB —
auch im Ausland eintretende Versicherungsfille,

— die auf eine Umwelteinwirkung im Inland oder eine Tatigkeit im Sinne der Ziff. 3 im Inland zuriickzu-
fiihren sind. Dies gilt fiir Tatigkeiten im Sinne der Ziff. 3 nur, wenn die Anlagen oder Teile nicht
ersichtlich fiir das Ausland bestimmt waren;

— aus Anlass von Geschéftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen.

9.2 Nur aufgrund ausdriicklicher Vereinbarung sind eingeschlossen im Umfang von Ziff. 1 dieser Bedingun-
gen — abweichend von § 4 Ziff. | 3 AHB — auch im Ausland eintretende Versicherungsfille,

9.2.die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziff. 3 zurlickzu-
fiihren sind, wenn die Anlagen oder Teile ersichtlich fiir das Ausland bestimmt waren;

9.2.2 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von Anlagen oder Teilen im Sinne
von Ziff. 3 zuriickzufiihren sind, wenn diese Tatigkeiten im Ausland erfolgen;

9.2.3 die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung zuriickzufiihren sind, wenn
diese Tatigkeiten im Ausland erfolgen.

Zu Ziff. 9.2

Der Versicherungsschutz besteht nur fiir solche Personen- und Sachschdden, die Folgen einer plotz-
lichen und unfallartigen Storung des bestimmungsgemafien Betriebes sind. Aufwendungen vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles gemaf Ziff. 5 werden nicht ersetzt.

Zu Ziff. 9.2.2 und 9.2.3

Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haftpflicht fiir im Ausland belegene Anlagen
oder Betriebsstatten, z.B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Lager und dgl..

9.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus Arbeitsunféllen und Berufskrankheiten von Personen, die
vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durchfiihrung von Arbeiten betraut
worden sind. Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtanspriiche aus Arbeitsunféllen und Berufskrank-
heiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches VIl unterliegen (siehe § 4 Ziff. | 3 AHB).

9.4 Bei Versicherungsfallen in den USA und Kanada werden — abweichend von § 3 Ziff. Il 4 AHB — die Auf-
wendungen des Versicherers fiir Kosten als Leistungen auf die Deckungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverstdndigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, auch
Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Wei-
sung des Versicherers entstanden sind.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Anspriiche auf Entschadigung mit Strafcharakter, ins-
besondere punitive oder exemplary damages.

9.5 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort auBBerhalb der Staaten, die der
Europdischen Wahrungsunion angehéren, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem
Zeitpunkt als erfiillt, mit dem der EUR-Betrag bei einem in der Europdischen Wahrungsunion gelegenen
Geldinstitut angewiesen ist.
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Klauseln zur Haftpflichtversicherung

o Es gelten nur die nachfolgend aufgefiihrten Klauseln, fiir die Versicherungsschutz vereinbart wurde.

Versicherungsschutz fiir
Eigenleistung

(inkl. Arbeitsmaschinen),
Leitungsschédden,
Tatigkeitsschdden

- Klausel 081 -

Versicherungsschutz fiir
Senkungsschdden

- Klausel 082 -

Versicherungsschutz fiir
Planungsschaden

- Klausel 083 -

Versicherungsschutz fiir
Bauleitungsschdaden

- Klausel 084 -

Versicherungsschutz fiir
Planungs- und Bauleitungs-
schdaden

- Klausel 085 -
24

1. Eigenleistungen/Nachbarschaftshilfe

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des VN aus der Ausfiihrung der Bauarbeiten oder eines Teiles
dieser Arbeiten in eigener Regie (Selbsthilfe beim Bau) einschlieBlich der Verwendung von selbstfahren-
den, nicht zulassungspflichtigen und nicht versicherungspflichtigen Arbeitsmaschinen.

Mitversichert ist dabei die personliche gesetzliche Haftpflicht samtlicher mit den Bauarbeiten beschaf-
tigten Personen fiir Schdden, die sie in Ausfiihrung dieser Verrichtungen verursachen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus Personenschdden, bei denen es sich um Arbeitsunfalle
und Berufskrankheiten im Betrieb des VN gemaf dem Sozialgesetzbuch VIl handelt.

Das Gleiche gilt fiir solche Dienstunfélle geméaf; den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausiibung
oder infolge des Dienstes Angehdrigen derselben Dienststelle zugefiigt werden.

2. Leitungsschaden

Eingeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus Schaden an Erdleitungen (Kabel, unterirdische Kanile,
Wasserleitungen, Gasrohre und andere Leitungen) sowie an elektrischen Frei- und Oberleitungen ein-
schlielich der sich daraus ergebenden Folgeschaden.

Abweichend von § 4 Ziff. | 6 b) AHB schlieBt der Versicherungsschutz auch die gesetzliche Haftpflicht
wegen Bearbeitungsschaden an solchen Leitungen ein.

Selbstbeteiligung des VN an jedem Schaden: 20%, mindestens 50 EUR, hochstens 2.500 EUR.

Die Selbstbeteiligung erhoht sich auf 25%, mindestens 250,- EUR, hochstens 7.500 EUR, wenn der VN
oder sein Bevollmachtigter vor Beginn der Arbeiten sich nicht bei den zustandigen Stellen nach der Lage
und dem Verlauf der Erdleitungen erkundigt oder den fiir die Baustelle Verantwortlichen nicht tiber das
Ergebnis seiner Erkundigungen informiert hatte.

3. Tatigkeitsschaden

Eingeschlossen ist — abweichend von § 4 Ziff. | 6 b) AHB — die gesetzliche Haftpflicht aus Schédden, die
an fremden Sachen durch eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit des VN an oder mit diesen Sachen
entstanden sind.

Die Ausschlussbestimmungen des § 4 Ziff. | 6 Abs. 3 AHB (Erfiillungsanspriiche) und des § 4 Ziff. Il 5
AHB (Sch&den an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.

Ausgeschlossen bleiben Anspriiche wegen Beschaddigung von

a) Land- und Wasserfahrzeugen sowie Containern beim Be- und Entladen. Fiir Container gilt dies auch
dann, wenn die Schaden entstehen beim Abheben von oder Heben auf Land- oder Wasserfahrzeuge
durch Krane und Winden zum Zwecke des Be- oder Entladens;

b) Erdleitungen, elektrische Frei- und Oberleitungen.
Selbstbeteiligung des VN an jedem Schaden: 20%, mindestens 50 EUR.

Die Hochstersatzleistung betrdgt innerhalb der Deckungssumme fiir Sachschaden je Schadenereignis
2.500 EUR begrenzt auf 7.500 EUR fiir alle Versicherungsfalle wahrend der Vertragsdauer.

Eingeschlossen ist abweichend von § 4 Ziff. | 5 AHB die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
wegen Schdden, die darauf zuriickzufiihren sind, dass durch Senkungen eines Grundstiickes — auch eines
darauf errichteten Werkes oder eines Teiles eines solchen —, Erschiitterungen infolge Rammarbeiten oder
Erdrutschen Sachschdden an einem Grundstiick und/oder den darauf befindlichen Gebauden oder Anlagen
entstehen, soweit es sich hierbei nicht um das Baugrundstiick selbst handelt.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Zustand benachbarter Grundstiicke und Gebdude vor Beginn
dieser Baumanahmen durch Zustandsbericht (ggf. durch Lichtbilder und dgl.) eines 6ffentlich bestellten
Sachverstandigen auf eigene Kosten feststellen zu lassen und aktenkundig zu machen.

Diese Verpflichtung gilt nicht als Obliegenheit im Sinne des § 5 AHB, sondern stellt eine Voraussetzung fiir
den Versicherungsschutz dar.

Das Gutachten muss auch dariiber Aufschluss geben, ob und inwieweit durch BaumaBnahmen voraussehba-
re und technisch unvermeidbare Schaden an benachbarten Grundstiicken und Gebduden zu erwarten sind.
Schéden, die sich nach dem Gutachten des Sachverstdndigen als voraussehbar und technisch unvermeidbar
erweisen, sind nicht Gegenstand des Versicherungsschutzes.

Abweichend von den Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Bauherren-Haftpflicht-Ver-
sicherung besteht Versicherungsschutz fiir die Planung des Bauobjekts durch den Versicherungsnehmer als
Bauherrn.

Schaden am Bauobjekt sind ausgeschlossen.
Abweichend von den Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Bauherren-Haftpflicht-Ver-

sicherung besteht Versicherungsschutz fiir die Bauleitung fiir das Bauobjekt durch den Versicherungsnehmer
als Bauherrn.

Schaden am Bauobjekt sind ausgeschlossen.
Abweichend von den Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Bauherren-Haftpflicht-Ver-

sicherung besteht Versicherungsschutz fiir die Planung und Bauleitung des Bauobjektes durch den Versiche-
rungsnehmer als Bauherrn.

Schdden am Bauobjekt sind ausgeschlossen.



Merkblatt zur Datenverarbeitung

Vorbemerkung

Einwilligungserklarung

Schweigepflicht-
entbindungserklarung

Beispiele fiir die Daten-
verarbeitung und -nutzung

1.
Datenspeicherung bei Ihrem
Versicherer

2.
Dateniibermittlung an
Riickversicherer

3.
Dateniibermittlung an andere
Versicherer

4.
Zentrale Hinweissysteme der
Fachverbdnde

Versicherungen kdnnen heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV)
erflillen. Nur so lassen sich Vertragsverhaltnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet
die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbrauchlichen Handlungen als die bis-
herigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu lhrer Person wurde
durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zul&s-
sig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat.
Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung
eines Vertragsverhdltnisses oder vertragsdhnlichen Vertrauensverhaltnisses geschieht oder soweit es zur
Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme
besteht, dass das schutzwiirdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nut-
zung Uberwiegt.

Unabhangig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwagung und im Hinblick auf eine sichere
Rechtsgrundlage fiir die Datenverarbeitung ist in lhren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklarung nach
dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt (iber die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet
jedoch — auBer in der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung — schon mit Ablehnung des Antrags oder
durch lhren jederzeit moglichen Widerruf.

Wird die Einwilligungserklarung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u.U. nicht zu
einem Vertragsabschluss. Trotz Widerrufs oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklarung kann
eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zuldssigen Rahmen wie in der Vorbemer-
kung beschrieben erfolgen.

Daneben setzt auch die Ubermittlung von Daten, die wie beispielsweise bei einem Arzt, einem Berufsge-
heimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der
Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweige-
pflichtentbindungsklausel enthalten.

Im folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele fiir die Datenverarbeitung und Datennutzung
nennen.

Wir speichern Daten, die fiir den Versicherungsvertrag notwendig sind.

Das sind zun&chst lhre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechni-
sche Daten wie z.B. Versicherungsnummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Bei-
trag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers, eines Sach-
verstandigen oder eines Arztes, gefiihrt (Vertragsdaten).

Bei einem Versicherungsfall speichern wir entsprechend der Vertragsart Angaben zum Schaden und ggf.
auch Angaben von Dritten, wie z.B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfdhigkeit, die Feststellung
Ihrer Reparaturwerkstatt iber einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszah-
lungsbetrag (Leistungsdaten).

Im Interesse unserer Versicherungsnehmer achten wir wie alle Versicherer stets auf einen Ausgleich der von
uns ibernommenen Risiken. Deshalb geben wir in vielen Fallen einen Teil der Risiken an Riickversicherer im
In- und Ausland ab. Diese Riickversicherer benotigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische
Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und
Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch lhre Personalien. Soweit Riickversicherer bei der Risiko- und Scha-
denbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafiir erforderlichen Unterlagen zur Verfiigung gestellt.

In einigen Féllen bedienen sich die Riickversicherer weiterer Riickversicherer, denen ebenfalls entsprechen-
de Daten libergeben werden.

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsdnderung
und im Schadenfall dem Versicherer alle fiir die Einschatzung des Wagnisses und fiir die Schadenabwicklung
wichtigen Umstdande anzugeben. Hierzu gehoren z.B. frithere Krankheiten und Versicherungsfélle oder Mittei-
lungen (ber gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekiindigte).

Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widerspriiche in den Angaben des Versicherten auf-
zukldren oder um Liicken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schlie3en, kann es erforder-
lich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskiinfte auf Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fallen (MMM Doppelversicherungen, I sesetzlicher Forde-
rungsiibergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den
Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie z.B. Name und Anschrift, Kfz-Kenn-
zeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhéhe und
Schadentag.

Bei Priifung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren
Aufkldrung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zustandi-
gen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versiche-
rer zu beantworten.

Dazu bestehen bei den Fachverbanden zentrale Hinweissysteme bzw. werden zentrale Datensammlungen
gefiihrt.
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5.
Datenverarbeitung inner- und
auBBerhalb der Unternehmens-

gruppe
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Solche Hinweissysteme gibt es z. B. beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. und
dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nut-
zung erfolgen lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden diirfen, also nur soweit
bestimmte Voraussetzungen erfiillt sind.

Beispiele:
Kfz-Versicherer:

Registrierung von auffalligen Schadenfallen, Kfz-Diebstahlen sowie von Personen, bei denen der Verdacht
des Versicherungsmissbrauchs besteht.

Zweck: Risikopriifung, Schadenaufkldarung und -verhiitung.
Lebensversicherer/Krankenversicherer:

Aufnahme von Sonderrisiken, z.B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit Beitragszuschlag
e aus versicherungsmedizinischen Griinden,

e auf Grund der Auskiinfte anderer Versicherer,

e wegen verweigerter Nachuntersuchung.

Aufhebung des Vertrages durch Riicktritt oder Anfechtung seitens des Versicherers, Ablehnung des Vertrages
seitens des Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschlage.

Zweck: Risikopriifung.

Unfallversicherer:

Meldung bei

e erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht,

e Leistungsablehnung wegen vorsétzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortdauschung
eines Unfalls oder von Unfallfolgen,

e auflerordentlicher Kiindigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhebung auf
Leistung.

Zweck: Risikopriifung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch.
Sachversicherer:

Aufnahme von Schaden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn auf Grund des Verdachts des
Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekiindigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind.

Zweck: Risikopriifung, Schadenaufklarung, Verhinderung weiteren Missbrauchs.
Transportversicherer:

Aufnahme von auffilligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schadenfillen, insbesondere in der
Reisegepdck-Versicherung.

Zweck: Schadenaufkldrung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch.

Zum Schutz der Versicherten werden einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Kranken-, Lebens- und Sachversi-
cherung) durch rechtlich selbststandige Unternehmen betrieben.

Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu kénnen, arbeiten die Unternehmen
hdufig in Unternehmensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentrali-
siert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z.B. |hre Adresse nur einmal gespeichert, auch
wenn Sie Vertrdge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschliefien; auch lhre Versicherungsnum-
mer, die Art der Vertrédge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d.h. Ihre allgemeinen
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung gefiihrt.

Dabei sind die sog. Partnerdaten (z.B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, beste-
hende Vertrdge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post
immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zustandige Partner genannt werden.
Auch Geldeingdnge konnen so in Zweifelsfdllen ohne Riickfragen korrekt verbucht werden. Im Rahmen der
dem Bundesaufsichtsamt fiir das Finanzwesen vorgelegten oder von ihm genehmigten Funktionsausgliede-
rungen kann diese zentrale Datensammlung auch durch besonders auf die Einhaltung der Schweigepflicht
und des Datenschutzes verpflichtete Dritte erfolgen.

Die uibrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungs-
unternehmen der Gruppe abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unter-
nehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von ,,Dateniibermittlung®, bei der die Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten — wie z.B. Gesundheits- oder
Bonitdtsdaten — bleiben dagegen unter ausschlieBBlicher Verfiigung des jeweiligen Unternehmens.

Unserem Konzern gehéren derzeit folgende Unternehmen an:
e Gothaer Versicherungsbank VVaG, Kéln

e Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Koln

e Gothaer Lebensversicherung AG, Gottingen

e Gothaer Krankenversicherung AG, Kéln

e Asstel Lebensversicherung AG, Koln

e Gothaer Asset Management AG, Gottingen

e Gothaer Riickversicherung AG, Koln

e Asstel Krankenversicherung AG, Kdln



6.
Betreuung durch
Versicherungsvermittler

7.
Weitere Auskiinfte und
Erlduterungen iiber Ihre Rechte

e Asstel Sachversicherung AG, Kéln
e Car Garantie Versicherung AG, Koln

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur umfassenden Beratung und Betreu-
ung der Kunden im Bereich Finanzdienstleistungen (z.B. Kredite, Bausparvertrage, Kapitalanlagen, Immobi-
lien) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften auBerhalb der
Gruppe zusammen, wobei die Zusammenarbeit in der gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen Produkte
und der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden besteht. Zur Zeit kooperieren wir mit:

e Aachener Bausparkasse AG, Aachen
e Bankgesellschaft Berlin AG
e Roland-Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Koln

In Ihren Versicherungsangelegenheiten (sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots unserer
Unternehmensgruppe bzw. unserer Kooperationspartner) werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut,
der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berdt. Vermittler in diesem Sinne
sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften (sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei
Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften
u.a.).

Um seine Aufgaben ordnungsgemaf3 erfiillen zu kénnen, erhdlt der Vermittler von uns die fiir Ihre Betreuung
und Beratung notwendigen Angaben aus lhren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. Das sind beispiels-
weise Versicherungsnummer, Beitrdge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versiche-
rungsfille und Hohe von Versicherungsleistungen (sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben iiber
andere Finanzdienstleistungen wie z.B. Abschluss und Stand lhres Bausparvertrages). In der Personenversi-
cherung konnen ausschlieBlich zum Zweck von Vertragsanpassungen an den zustdndigen Vermittler auch
Gesundheitsdaten iibermittelt werden.

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Bera-
tung und Betreuung unserer Kunden. Wir informieren unsere Vermittler iber Anderungen von kundenrelevan-
ten Daten. Jeder Vermittler ist vertraglich und gesetzlich dazu verpflichtet, die Bestimmungen des Bundesda-
tenschutzgesetzes und seine besondere Schweigepflicht (z.B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu
beachten.

Wir teilen IThnen den Vermittler, der fiir Ihre Betreuung zustandig ist, mit. Wenn seine Tatigkeit fiir uns endet,
regeln wir lhre Betreuung neu und informieren Sie dariiber.

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwdahnten Wider-
spruchsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Loschung lhrer gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskiinfte oder Erlduterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung,
Sperrung oder Loschung wegen der beim Riickversicherer gespeicherten Daten stets an uns.
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